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Nr. Schreiben vom 
.... 

Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
B 8a Postweg 21 a 

14. August 2009 
Widerspruch 

Begründungen: 

�  Gesetzwidrige, vorsätzliche gesundheitliche Schädigung von 
Mensch und Tier durch Feinstaub- und Verkehrslärm. Vorsätzli-
che Zerstörung von Flora + Fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  Gesetzwidrige, vorsätzliche Verkehrsgefährdung von Mensch 
und Tier durch noch höheres Verkehrsaufkommen. 

 

�  Vorsätzliche Zerstörung des Landschaftsbildes von Oststeinbek. 

 

 

�  Vorsätzliche Zerstörung von Landschafts- und Naherholungsflä-
chen . 

 

 

 

�  Erhebliche Beeinträchtigung der an den B-Plan-37 angrenzen-
den Wohngebiete Erhebliche Wertminderung der Objekte an 
den B-Plan-37 angrenzender Objekte. 

 
Gesundheitsschädigungen durch Verkehrslärm in Nachbarschaft zum B-Plan 37 im 
Sinne von Art. 2 GG liegen nicht vor, da die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung von 
70/60 dB(A) tag/nacht unterschritten wird. Die Verkehrslärmbelastungen sind zwar 
hoch, werden aber durch die Verwirklichung des B-Plans 37 nicht erheblich erhöht. 

Im Luftreinhalteplan der Freien und Hansestadt Hamburg wurde der östliche Stadtrand 
nicht als Problembereich identifiziert. Der Kreis Stormarn hat keinen Luftreinhalteplan. 
Das Plangebiet liegt nicht in einem als kritisch zu bewertenden Bereich. 

Gemäß Lärmschutzgutachten unterschreiten die Lärmimmissionen aus dem Betrieb 
des Vorhabens unter Anwendung aller Lärmschutzmaßnahmen an allen relevanten 
Immissionsorten die Richtwerte der TA Lärm um 6 dB(A). Die Verkehrslärmsteigerung 
durch die Planung liegt bei ca. 1 dB(A) und ist damit nicht erheblich. Zudem ist aktuell 
durch die Lärmemissionen aus dem Gewerbegebiet Meessen bereits eine Vorbelas-
tung vorhanden. 

Die erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen werden im 
Umweltbericht beschrieben und bewertet. Neben einem Teilausgleich im Plangebiet 
wird ein außergebietlicher Ausgleich durchgeführt. Die Gemeinde Oststeinbek wägt die 
Belange der städtebaulichen Entwicklung und von Natur und Landschaft dahingehend 
ab, dass die Belange der Siedlungsentwicklung vorgehen, das Vorhaben und damit 
auch der Eingriff in den Naturhaushalt zulässig sind. 

 

Die Verkehre werden gemäß dem vorliegenden Verkehrsgutachten so organisiert, 
dass keine zusätzliche Verkehrsgefährdung entstehen wird. 

 

Die erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft werden im Umwelt-
bericht beschrieben und bewertet. Neben einem Teilausgleich im Plangebiet wird ein 
außergebietlicher Ausgleich durchgeführt. Die Gemeinde Oststeinbek wägt die Belan-
ge der Siedlungsentwicklung und von Natur und Landschaft dahingehend ab, dass die 
Belange der Siedlungsentwicklung vorgehen, das Vorhaben und damit auch der Ein-
griff in das Landschaftsbild zulässig sind. 

 

Das Plangebiet wird aktuell landwirtschaftlich genutzt. Insofern ist es als landwirtschaft-
liche Fläche und nicht als Landschaftsfläche zu beurteilen. Das Plangebiet wird mit 
Fußwegen durchlässig für die Naherholung sein, so dass sowohl im Plangebiet selbst 
(Grünfläche) als auch in der Wegeführung zur Feldmark hin die Naherholungsfunktion 
erhalten bleibt. 

 

Die Gemeinde Oststeinbek kann keinen materiellen Schaden bzw. Schadensersatzan-
sprüche durch Realisierung des Vorhabens erkennen. Die Gemeinde führt mit ihren 
Mitteln der Bauleitplanung eine geordnete Siedlungsentwicklung durch. Unzumutbare 
Beeinträchtigungen der benachbarten Wohngebiete sind nicht zu erwarten. 
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
 Fortsetzung B 8a  

�  Vorsätzliche Verletzung der öffentlichen Belange. Unzureichen-
de Infrastruktur. 

�  Unzureichende Parkplatzmöglichkeit - 2.000 MA - 85% eigener 
PKW = 1 700 + Lieferverkehr 

�  Ortsunübliche Bebauung. 

�  Unverhältnismäßigkeit der Fläche von Gewerbe insgesamt zum 
Wohngebiet. Unverhältnismäßigkeit der Bevölkerungszahl zur 
Anzahl der Beschäftigten. Unzureichender öffentlicher Nahver-
kehr. 

�  Zusätzliche Belastung des öffentlichen Abwassernetzes. 

�  Erhebliche Mehrbelastung durch pflegerische Maßnahmen sei-
tens der Gemeinde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Grünflächen im Plangebiet sind sämtlich private Grünflächen. Hieraus erwächst 
kein Pflege- und Unterhaltungsaufwand für die Gemeinde. 

  �  Erhebliche Mehrbelastung durch Instandhaltungsmaßnahmen 
von Strassen u.s.w. seitens der Gemeinde. 

Mehrbelastungen durch Instandhaltungsmaßnahmen von Strassen sind nicht im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens zu beurteilen. Hierzu werden, falls erforderlich, 
Regelungen mit den zukünftigen Betreibern zu treffen sein. 

  �  Unabschätzbare Kosten für die Gemeinde bei der Erschließung 
und Vorbereitung des Gewerbegebietes. 

Die Erschließung des Büro- und Verwaltungszentrums wird durch den Projektträger mit 
zu sichern sein.  

  �  Fehlende Planungsunterlagen/Konzepte der Gemeinde. Der Gemeinde liegen umfangreich Unterlagen der unterschiedlichen planerischen 
Fachdisziplinen vor, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB 
für die Öffentlichkeit einsehbar waren. 

  �  Vorsätzliche, bewusste Nichtbeteiligung der Bürger bei der Pla-
nung des Gewerbegebietes. 

Die Öffentlichkeit ist  gemäß den Bestimmungen des Baugesetzbuches an der Planung 
beteiligt worden. 

  �  Vorsätzliches, bewusstes Zurückhalten von Informationen sei-
tens der Gemeinde gegenüber den Bürgern. 

Es wurden und es werden seitens der Gemeinde Oststeinbek gegenüber den Bürgern 
keine Informationen zurückgehalten. 

  �  Vorsätzliche, unschätzbare weitere Umweltbelastungen z.B. 
durch eine Großküche geplante, vorsätzliche Umweltschädi-
gung durch Erwärmung im Umfeld der Bebauungsfläche. 

 

  �  Lärmbelästigung durch Zulieferer in hoher Zahl - Abfallfahrzeu-
ge u.v.m. 

Festgesetzt wird ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Büro- und Verwaltungs-
zentrum. Die Verkehre, die das Vorhaben induziert, bestehen wesentlich aus Mitarbei-
tern, die mit dem Pkw anfahren. Der Lkw-Anteil aus Anlieferverkehren und Entsor-
gungsfahrzeugen ist gegenüber dem Pkw-Verkehr aus lärmtechnischer Sicht unbedeu-
tend. Es werden (siehe LTU, Seite 17) für die Anlieferung 14 Lkw-Fahrten (Quer-
schnitt) erwartet. Auf der Straße Willinghusener Weg südlich der geplanten Einmün-
dung fahren etwa 1.500 Lkw am Tage, die von den großflächigen Gewerbegebieten 
erzeugt werden. Die Lärmbelästigung durch den Verkehr, den eine Verwirklichung des 
B-Plans erzeugt, ist gegenüber dem Bestand geringfügig. 

  Weiteres entnehmen Sie bitte den beigefügten Anlagen.  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
 Fortsetzung B 8a Anlagen: 

Kopie an: 

�  Hamburger Abendblatt  

�  Bergedorfer Zeitung 

�  Glinder Zeitung 

�  Markt + Markt am Sonntag 

�  Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume - 
Lübeck - Jochen Meifort 

�  Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume - 
Flintbek - Arne Drews 

�  Kreis Stormarn, Der Landrat, Fachdienst Planung und Verkehr - 
Torsten Neck 

�  Wasser- und Bodenverband Glinder Au - Wandse - Herr Kurth 

�  Innenministerium - Kiel - Rolf Braun 

�  Innenministerium - Kiel - Beate Domin 

�  Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr - Kiel 

�  AG-29, Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzver-
bände - Ingo Tulowitzki 

�  CDU - Landesverband S-H 

�  CDU - Oststeinbek 

�  SPD - Landesverband S-H 

�  SPD - Oststeinbek 

�  FDP - Landesverband S-H 

�  FDP - Oststeinbek 

�  Grüne - Landesverband S-H Die Linke - Landesverband S-H 

�  OWG - Oststeinbek 

 

  Inhaltsübersicht - Auszüge aus den Entwürfen/Unters uchungen  

  1. Widerspruch gegen den B-Plan 37 1-2  

  2. Inhaltsverzeichnis 3  

  3. Anlage 1: Einleitung 4-6  

  4. Presse-Anlage-2: So sieht es ein "verantwortungsvol-
ler??" Bürgermeister 

7-7  

  5. Presse-Anlage 3, 4 und 5: So sehen es "besorgte!!" 
Bürger (Ausschnitte) 

8-10  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
 Fortsetzung B 8a 6. Anlage 6: Ausschnitte aus den Stellungnahmen/Unter-

suchungen zur öffentlichen Auslegung 

�  PAN Planungsgesellschaft ARSU-NWP mbH 

·  Städtebauliche Begründung, Örtliche Bau-
vorschriften Teil I 

·  Umweltbericht/spezielle Artenschutzprü-
fung, Teil II 

·  Flächennutzungsplan - Städtebaulicher Teil 

·  Flächennutzungsplan/Landschaftsplan/ 
Bebauungsplan 

11-54  

  �  Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländli-
che Räume, Lübeck 

  

  �  Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländli-
che Räume, Flintbek 

  

  �  Kreis Stormarn - Der Landrat - Planung und Ver-
kehr 

  

  �  Wasser- und Bodenverband Glinder Au - Wandse   

  �  Zweckverband Südstormarn   

  �  Innenministerium Kiel   

  �  Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Ver-
kehr 

  

  �  AG-29 Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Na-
turschutzverbände in Schleswig-Holstein 

  

  �  PAN Planungsgesellschaft ARSU-NWP mbH 

·  Flächennutzungsplan-
Umweltbericht/spezielle Artenschutzprü-
fung 

·  Landschaftsplan-Begründung 
 

  

  �  HBB-Gewerbebau Projektgesellschaft einundsieb-
zig mbH & Co. KG 

·  Lärmtechnische Untersuchung 

·  Untersuchung der Schmutzwasserkontin-
gente 

·  Entwässerungskonzept 
 

  

  7. Anlage 7: Karte B-Plan/Übersicht 55-55  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
 Fortsetzung B 8a Anlage 1  

  Einleitung: 

Nach eingehender Studie der von der Gemeinde zur Verfügung ge-
stellten Unterlagen haben sich meine Begründungen zum Wider-
spruch gegen die Aufstellung der 38. Änderung des Flächennut-
zungs-Planes, der 6. Änderung des Landschaftsplanes und Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 37 einschließlich grünordnerischer 
Belange der Gemeinde Oststeinbek erhärtet. 

Allen Stellungnahmen, Zeckverband, Wasser- und Bodenverband, 
Landrat usw., konnte man nur Warnungen entnehmen. Alle Beden-
ken, Umwelt, Abwasser, Infrastruktur u.s.w., sind mit derart hohen 
Kosten verbunden, dass ich nicht glauben kann, dass eine „Allianz" 
bereit ist, diese Kosten zu übernehmen. 

Das bedeutet, dass die Gemeinde in Vorleistung treten muss. Bei der 
Finanzlage der Gemeinde und der auf uns zukommenden Kosten 
und Verpflichtungen wäre das das Aus. Wir wären Pleite! Bei der 
Entscheidung und dem Bau der Allianz kämen ohnehin erhebliche 
Kosten auf die Gemeinde zu, zu entnehmen den Stellungnahmen al-
ler Beteiligter. 

Ich nenne das Vorhaben "Allianz - DIE GEPLANTE KATASTOPHE / 
DAS WAHNSINNSPROJEKT". 

Zahlen, Daten, Fakten, Auszüge aus den einzelnen St ellung-
nahmen 

 

  Vorab einige Fragen und Informationen zum überdenken vor einer 
Entscheidung zu Gunsten der „Allianz". 

 

  �  Wissen Sie, wie viel verschmutzte Luft ein Baumbestand auf-
nehmen und reinigen kann? 

Die Planung sieht den Erhalt aller vorhandenen Knicks vor. Für die Erschließung sind 
lediglich einige Durchbrüche (Kompensationserfordernis ca. 135 m) erforderlich. Im 
Gegenzug sieht die Planung die Anlage neuer Knicks und Redder vor (1.500 m). In 
den Versickerungsflächen ist ebenfalls ein anteiliger Baumaufwuchs vorgesehen. 

  �  Wissen Sie, wie viel Lärm ein Baumbestand abhalten kann? Die Wirkungen von Gehölzen bleibt in der LTU unberücksichtigt, da der Vorteil lärm-
technisch gering ist. 

  �  Wissen Sie, wie viel ein Baum für unser Klima bedeutet? Die Planung verursacht keine massenhafte Gehölzentfernung. 

  �  Wissen Sie, wie lange ein Baum wachsen muss um alle diese 
Aufgaben zu erfüllen? 

Die Planung verursacht keine massenhafte Gehölzentfernung. 



 
Gemeinde Oststeinbek: 38. FNP-Änderung, Bebauungsplanes Nr. 37 und 6. Änderung des Landschaftsplanes 

Beteiligung der Öffentlichkeit, 21.07.2009 – 21.08.2009 

 
64 

   
 

Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
 Fortsetzung B 8a �  Oststeinbek ist von Autobahnen, Schnell- und Landesstraßen 

umgeben:   Staub, Lärm noch knapp unter der gesundheitsge-
fährdenden Grenze. 

Im Luftreinhalteplan der Freien und Hansestadt Hamburg wurde der östliche Stadtrand 
nicht als Problembereich identifiziert. Der Kreis Stormarn hat keinen Luftreinhalteplan. 
Das Plangebiet liegt nicht in einem als kritisch zu bewertenden Bereich. 

Gemäß Lärmschutzgutachten unterschreiten die Lärmimmissionen aus dem Betrieb 
des Vorhabens unter Anwendung aller Lärmschutzmaßnahmen an allen relevanten 
Immissionsorten die Richtwerte der TA Lärm um 6 dB(A). Die Verkehrslärmsteigerung 
durch die Planung liegt bei ca. 1 dB(A) und ist damit nicht erheblich. Zudem ist aktuell 
durch die Lärmemissionen aus dem Gewerbegebiet Meessen bereits eine Vorbelas-
tung vorhanden. 

  Umweltbedingt sind zu erwarten: 

�  Steigende Regenmengen pro m2 

�  Klimaerwärmung 

�  Sonstige negativen Umwelteinflüsse. 

 

Es ist seitens der Gemeinde nicht  nachvollziehbar, warum durch das geplante Vorha-
ben die Regenmenge steigen wird. Für das durch die Versiegelung anfallende Oberflä-
chenwasser besteht der Nachweis einer schadlosen Beseitigung. 

Die negativen Umwelteinflüsse werden soweit notwendig rechtlich erforderlich ermittelt 
und ausgeglichen. 

  Weiter zu erwarten sind: 

�  Erhebliche gesundheitliche Belastungen für die Bevölkerung 
durch Staub und Lärm 

 

Im Luftreinhalteplan der Freien und Hansestadt Hamburg wurde der östliche Stadtrand 
nicht als Problembereich identifiziert. Der Kreis Stormarn hat keinen Luftreinhalteplan. 
Das Plangebiet liegt nicht in einem als kritisch zu bewertenden Bereich. 

Die Schutzbedürftigkeit in der Nachbarschaft zu einem Vorhaben richtet sich nach der 
Gebietsnutzung. Nach der TA Lärm gelten für reine Wohngebiete die Richtwerte von 
50 dB(A) am Tage und 35 dB(A) in der Nacht gegenüber Lärm aus Anlagen. Die 
Richtwerte in der Wohnnachbarschaft innerhalb des reinen Wohngebietes werden 
nach der Geräuschimmissionsprognose gemäß der LTU um 6 dB(A) unterschritten. 
Schädliche Umwelteinwirkungen sind damit ausgeschlossen. Gesundheits-
beeinträchtigungen in Nachbarschaft zum B-Plan 37 im Sinne von Art. 2 GG liegen 
nicht vor, da die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung von 70/60 dB(A) tag/nacht un-
terschritten wird. 
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
 Fortsetzung B 8a  

 

 

 

 

�  Erhebliche negative Auswirkungen auf Flora und Fauna  

 

 

 

 

 

Und unübersehbare Kosten für: 

�  Die Erstellung/Erweiterung des Kanalnetzes 

�  Die Vorbereitungskosten der Planung 

�  Beratungs- Planungs- und Rechtskosten 

�  Kosten für Ausgleichsgebiete 

�  Erhebliche zusätzliche Personalkosten 

�  Laufende Pflege- Instandhaltung 

�  Kosten für die Aufforstung der Flora 

�  Kosten für die Zugangsstraßen 

�  Zusatzkosten für den öffentlichen Nahverkehr 

uvm. 

Gemäß Lärmschutzgutachten unterschreiten die Lärmimmissionen aus dem Betrieb 
des Vorhabens unter Anwendung aller Lärmschutzmaßnahmen an allen relevanten 
Immissionsorten die Richtwerte der TA Lärm um 6 dB(A). Die Verkehrslärmsteigerung 
durch die Planung liegt bei ca. 1 dB(A) und ist damit nicht erheblich. Zudem ist aktuell 
durch die Lärmemissionen aus dem Gewerbegebiet Meessen bereits eine Vorbelas-
tung vorhanden. 

Die erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen werden im 
Umweltbericht beschrieben und bewertet. Neben einem Teilausgleich im Plangebiet 
wird ein außergebietlicher Ausgleich durchgeführt. Die Gemeinde Oststeinbek wägt die 
Belange der Siedlungsentwicklung und von Natur und Landschaft dahingehend ab, 
dass die Belange der Siedlungsentwicklung vorgehen, das Vorhaben und damit auch 
der Eingriff in den Naturhaushalt zulässig sind. 

Zwischen der Gemeinde und dem Projektentwickler werden vertragliche Vereinbarun-
gen geschlossen, in denen die Übernahme von Kosten geregelt werden. 

  Hierzu stellen sich weitere Fragen:  

  �  Wer trägt die Vorbereitungskosten in nicht absehbarer Höhe, 
wenn die Allianz NICHT nach Oststeinbek kommt? 

Zwischen der Gemeinde und dem Projektentwickler werden vertragliche Vereinbarun-
gen geschlossen, in denen die Übernahme von Kosten geregelt werden. 

  �  Was ist, wenn die Allianz nach einigen Jahren Oststeinbek als 
Standort wieder verlässt? 

Vertragsverhältnisse zwischen Mietern und Vermietern sind nicht Gegenstand des Be-
bauungsplanverfahrens. 

 

  �  Was macht Oststeinbek, wenn die Allianz sich erweitern möch-
te? 

Erweiterungsvorhaben bedürfen, soweit sie außerhalb des Bebauungsplanbereich 
stattfinden  sollen,  einer neuen Beschlussfassung der Gemeinde und sind deshalb 
nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens. Die maximale Nutzung der Be-
bauungsplanfläche ist mit in der Verkehrsuntersuchung betrachtet worden. 

  �  Was machen Sie mit dem Sondermüll aus der Großküche für 
ca. 2.000 Personen (Öle, Fette, Sonstiges)? 

Die anfallenden Abfälle werden ordnungsgemäß entsorgt. 
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
 Fortsetzung B 8a �  Wo sollen weitere Kfz-Stellplätze entstehen (jetzt 2.000 MA = 

85% eigener PKW = 1.700 Stellplätze) bereitgestellt werden, 
aber nur max. 1.100. Der Rest parkt in den umliegenden Stra-
ßen? 

Der konkrete Bedarf an Stellplätze wird nicht auf der Ebenen der Bauleitplanung gere-
gelt. Der Nachweis über ausreichende Stellplätze ist im Baugenehmigungsverfahren 
zu erbringen. 

Auf jeden Fall stehen ausreichend Flächen für die Schaffung von Stellplätzen zur Ver-
fügung. Neben den festgesetzten Flächen für Stellplätze sind diese auch auf den über-
baubaren und nicht überbaubaren Flächen im Sondergebiet zulässig. 

  �  Was ist wenn eine entsprechende Erweiterung der „Allianz" 
Wirklichkeit wird, bricht dann das Chaos in den Nebenstraßen 
aus? 

Die nebenstehenden Ausführungen beziehen sich nicht auf die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes. 

  �  Wohin sollen die Anwohner mit den Pkws? Die Gemeinde geht davon aus, dass sich durch die Planung die Parksituation der An-
wohner nicht wesentlich verschlechtert, da im Baugenehmigungsverfahren die Stell-
platzfrage abschließend geregelt wird.  

  Unklar ist auch:  

  �  Wie hoch sind die Gewerbe-Steuereinnahmen? Die Gemeinde Oststeinbek sieht in der beabsichtigten Ansiedlung eine deutliche und 
nachhaltige Verbesserung ihrer Wirtschaftsstruktur und dies als öffentlichen Belang an. 
Genaue Aufschlüsse über das künftige Gewerbesteueraufkommen sind zum momen-
tanen Zeitpunkt nicht möglich und für das Bebauungsplanverfahren als Abwägungs-
grundlage im Detail nicht erforderlich. Grundlegende Aussage ist, dass sich die Wirt-
schaftskraft der Gemeinde Oststeinbek erhöhen wird. 

  �  Wie viele neue Arbeitsplätze entstehen für die Anwohner von 
Oststeinbek/Havighorst? 

Die Anzahl der zukünftigen Arbeitsplätze wird im Bebauungsplan nicht festgesetzt. 

  �  Wie viele Mitarbeiter verlieren durch den Umzug der Allianz ih-
ren Arbeitsplatz? 

Die nebenstehenden Ausführungen beziehen sich nicht auf die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes und sind für das Verfahren nicht abwägungsrelevant. 

  �  Wo sollen die bauwilligen Oststeinbeker die Möglichkeit erhal-
ten, bezahlbaren Baugrund zu erwerben? 

Flächen für eine weitere bauliche Entwicklung sind in beiden Ortsteilen vorhanden. 
Hierbei handelt es sich in erster Linie um Nachverdichtungsflächen im Siedlungsbe-
reich. 

  �  Wo können erforderliche Erweiterungen, z.B. Kindergarten,   
Schule, altengerechte Wohnanlagen usw. vorgenommen wer-
den? Sind Sie sicher, dass Ihre Kinder diese Fehler verzeihen 
werden? 

Flächen für eine weitere bauliche Entwicklung sind in beiden Ortsteilen vorhanden. 
Hierbei handelt es sich in erster Linie um Nachverdichtungsflächen im Siedlungsbe-
reich. 

 

 

 



 
Gemeinde Oststeinbek: 38. FNP-Änderung, Bebauungsplanes Nr. 37 und 6. Änderung des Landschaftsplanes 

Beteiligung der Öffentlichkeit, 21.07.2009 – 21.08.2009 

 
67 

   
 

Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 
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Fortsetzung B 8a - Einwendung   

 

 

*** Von diesem Bereich gehen erhebliche Staub- und Lärmbelästigungen und sonstige 
 Belastungen aus. 
** Diese Fläche ist nicht öffentlich nutzbar, kann aber zum Teil als Erholungsgebiet angenom-
men werden. 
* Diese Fläche ist bedingt öffentlich nutzbar, überwiegend nur  gegen Gebühr. 

 

Vorbemerkung zum folgenden Vorgehen:  

Die als Anlagen beigefügten 44 Tabellen im DIN-A-4-Querformat sind in dieser Spalte 
nicht darstellbar. Daher wird, abweichend von der sonstigen Vorgehensweise, zunächst 
ein Tabellenblatt aus der Stellungnahme eingefügt. Soweit es sich um abwägungsrele-
vante Stellungnahmen handelt, folgt dem Tabellenblatt eine entsprechende Abwä-
gung/Beschlussempfehlung. 

 



 
Gemeinde Oststeinbek: 38. FNP-Änderung, Bebauungsplanes Nr. 37 und 6. Änderung des Landschaftsplanes 

Beteiligung der Öffentlichkeit, 21.07.2009 – 21.08.2009 

 
69 

   
 

Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a – Einwendung  
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Fortsetzung B 8a Stellplätze: 

Der konkrete Bedarf an Stellplätze wird nicht auf der Ebenen der Bauleitplanung gere-
gelt. Der Nachweis über ausreichende Stellplätze ist im Baugenehmigungsverfahren 
zu erbringen. 

Auf jeden Fall stehen ausreichend Flächen für die Schaffung von Stellplätzen zur Ver-
fügung. Neben den festgesetzten Flächen für Stellplätze sind diese auch auf den über-
baubaren und nicht überbaubaren Flächen im Sondergebiet zulässig. 

Steuereinnahmen: 

Die Gemeinde Oststeinbek sieht in der beabsichtigten Ansiedlung eine deutliche und 
nachhaltige Verbesserung ihrer Wirtschaftsstruktur und dies als öffentlichen Belang an.  

Das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde Oststeinbek wird gerade durch das einge-
leitete Bebauungsplanverfahren deutlich und trägt zur Ergänzung und Stabilisierung 
der Wirtschaftsstruktur in der Gemeindegebiet von Oststeinbek bei. 

Genaue Aufschlüsse über das künftige Gewerbesteueraufkommen sind zum momen-
tanen Zeitpunkt nicht möglich und für das Bebauungsplanverfahren auch nicht erfor-
derlich. Grundlegende Aussage ist, dass sich das Gewerbesteueraufkommen erhöhen 
wird. 
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Fortsetzung B 8a – Einwendung  
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Fortsetzung B 8a Zu S. 9 / 10: 

Genaue Aufschlüsse über das künftige Gewerbesteueraufkommen sind zum momen-
tanen Zeitpunkt nicht möglich und für das Bebauungsplanverfahren auch nicht erfor-
derlich. Grundlegende Aussage ist, dass sich das Gewerbesteueraufkommen erhöhen 
wird. 

Letzte Zeile S. 14.  

Eine strafbare Handlung liegt nicht vor. Die naturschutzfachliche Eingriffsregelung wird 
nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs und des Bundesnaturschutzgesetzes be-
arbeitet.  

In § 18 BNatSchG „Verhältnis zum Baurecht“ wird bestimmt, dass - wenn durch z. B. 
die Aufstellung eines Bauleitplanes Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind - 
über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Bau-
gesetzbuchs zu entscheiden ist. In § 1 (6) Nr. 7 BauGB sind die Belange des Umwelt-
schutzes einschließlich der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die 
bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen sind, aufgeführt. Hierzu gehö-
ren auch die Auswirkungen auf den Naturhaushalt (Tiere und Pflanzen, Boden, Was-
ser, Luft, Klima), die Gesundheit des Menschen und die Landschaft. Die Belange des 
Umweltschutzes unterliegen somit der Abwägung. Für die Beurteilung der Auswirkun-
gen wird der Gemeinsame Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für 
Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein vom 3. Juli 1998 zum Ver-
hältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht zu Grunde gelegt.  

Lärm:  

Es ist ein Unterschied zu beachten zwischen der Beeinträchtigung der Gesundheit im 
Sinne von Art. 2 GG und Belästigungen unterhalb dieser Schwelle. Die Orientierungs-
werte der DIN 18005 bezeichnen Lärmpegel, bei deren Überschreitung Belästigungen 
auftreten können. Doch stellen die Orientierungswerte anders als die Gesundheits-
schwelle keine absolute Grenze für die Genehmigung einer Planung dar. Nun bewirkt 
der B-Plan 37 gegenüber der heutigen Schallsituation gegenüber Gewerbelärm eine 
leichte Verbesserung und ist insoweit vorteilhaft. Die Verkehrslärmsituation wird nicht 
erheblich verschlechtert, stellt aber einen Nachteil dar, der mit anderen Belangen ab-
zuwägen ist. Die Schwelle der Gesundheitsgefährdung wird unterschritten. 

Mietnachfolge: 

Vertragsverhältnisse zwischen Mietern und Vermietern sind nicht Gegenstand des Be-
bauungsplanverfahrens. 



 
Gemeinde Oststeinbek: 38. FNP-Änderung, Bebauungsplanes Nr. 37 und 6. Änderung des Landschaftsplanes 

Beteiligung der Öffentlichkeit, 21.07.2009 – 21.08.2009 

 
73 

   
 

Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a – Einwendung  
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Fortsetzung B 8a S. 16 Ausgleich: 

Der Begriff „erhebliche Beeinträchtigung“ bezieht sich auf die Auswirkung der Planung. 
Gemäß § 14 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft Veränderungen der 
Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bo-
denschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträch-
tigen können. Gemäß § 15 BNatSchG hat der Verursacher vermeidbare Beeinträchti-
gungen zu unterlassen und unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen. Nach § 1a BauGB sind die 
Vermeidung und der Ausgleich in der Abwägung zu berücksichtigen. Der Ausgleich 
kann auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. Der Ausgleich kann 
durch eine geeignete Darstellung im Flächennutzungsplan, eine geeignete Festset-
zung im Bebauungsplan, durch vertragliche Vereinbarungen oder sonstige geeignete 
Maßnahmen erfolgen. Demgemäß sind erhebliche Beeinträchtigungen auszugleichen. 

Flächenerwerb: 

Die Verpflichtung zum Ausgleich liegt beim Verursacher. Da das Baugesetzbuch ein-
deutig sagt, dass der Ausgleich auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfol-
gen kann (s. o.), muss die Ausgleichsfläche nicht in der Gemeinde Oststeinbek liegen. 
Die Gemeinde Oststeinbek wünscht jedoch einen eingriffsnahen Ausgleich. Sollte das 
an der fehlenden Verfügbarkeit von geeigneten Flächen scheitern, steht der Weg über 
den Ausgleichspool offen. 

Die im Plangebiet vorhandenen Spazierwege entfallen zwar möglicherweise während 
der Bauzeit (der Redder Willinghusener Weg bleibt erhalten), werden jedoch später 
wieder eingerichtet (Grünfläche randlich des Sondergebietes). Darüber hinaus beste-
hen durch das benachbarte Landschaftsschutzgebiet mit seinen landwirtschaftlichen 
Wegen hinreichend plangebietsnahe Erholungsmöglichkeiten. 

Erschließungskosten: 

Die Kostenregelung wird vertraglich geregelt. 
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Fortsetzung B 8a – Einwendung  
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Fortsetzung B 8a  

S 17, erste Zeile Gering bzw. unbelastetes Oberflächenwasser: 

Gering bzw. unbelastetes Oberflächenwasser meint die Niederschläge, die von Dach-
flächen, Fußwegen u. ä. befestigten Flächen abfließen. 

S. 17, zweite Zeile 2,49 ha Ausgleichsfläche: 

Die Gemeinde Oststeinbek wünscht einen eingriffsnahen Ausgleich. Da im Gemeinde-
gebiet nur Flächen zur Verfügung stehen, die entweder eine ungünstige Lage oder ein 
zu geringes Aufwertungspotential aufweisen, wird die Kompensation über die Stiftung 
Naturschutz – Flächenagentur – im Flächenpool Trenthorst durchgeführt. 

S.18/19: 

Die im Gutachten ermittelten Prognosewerte und die daraus resultierenden Ergebnisse 
beruhen auf anerkannte Berechnungsverfahren, mit deren Hilfe eine genaue Darstel-
lung und Bewertung der Verkehrssituation möglich ist. 

Im Gutachten wird eine „worst- case“ Betrachtung vorgenommen. Die Gemeinde sieht 
keinen Anlass die Ergebnisse der Untersuchung und die daraus resultierenden Maß-
nahmen in Frage zu stellen. 
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Fortsetzung B 8a Die Oberflächenentwässerung und die Abwasserbeseitigung ist gesichert. Die Kosten-

regelung erfolgt durch vertragliche Vereinbarungen. 

 

Seite 22: Die Schutzbedürftigkeit in der Nachbarschaft zu einem Vorhaben richtet sich 
nach der Gebietsnutzung. Nach der TA Lärm gelten für reine Wohngebiete die Richt-
werte von 50 dB(A) am Tage und 35 dB(A) in der Nacht gegenüber Lärm aus Anlagen. 
Die Richtwerte in der Wohnnachbarschaft innerhalb des reinen Wohngebietes werden 
nach der Geräuschimmissionsprognose gemäß der LTU um 6 dB(A) unterschritten. 
Schädliche Umwelteinwirkungen sind damit ausgeschlossen. Gesundheitsbeeinträchti-
gungen in Nachbarschaft zum B-Plan 37 im Sinne von Art. 2 GG liegen nicht vor, da 
die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung von 70/60 dB(A) tag/nacht unterschritten 
wird. 
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Fortsetzung B 8a – Einwendung  

 
 Stellplätze: 

Der konkrete Bedarf an Stellplätze wird nicht auf der Ebenen der Bauleitplanung gere-
gelt. Der Nachweis über ausreichende Stellplätze ist im Baugenehmigungsverfahren 
zu erbringen. 

Auf jeden Fall stehen ausreichend Flächen für die Schaffung von Stellplätzen zur Ver-
fügung. Neben den festgesetzten Flächen für Stellplätze sind diese auch auf den über-
baubaren und nicht überbaubaren Flächen im Sondergebiet zulässig. 
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Fortsetzung B 8a – Einwendung  

 
 Naherholung: Die im Plangebiet vorhandenen Spazierwege entfallen zwar teilweise 

während der Bauzeit (der Redder Willinghusener Weg bleibt erhalten), werden jedoch 
später wieder eingerichtet (Grünfläche randlich des Sondergebietes). Darüber hinaus 
bestehen durch das benachbarte Landschaftsschutzgebiet mit seinen landwirtschaftli-
chen Wegen hinreichend plangebietsnahe Erholungsmöglichkeiten. 

Biologische Vielfalt: Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Naturhaushalt und die 
Landschaft werden im Umweltbericht beschrieben und bewertet. Das Schutzgut Tiere 
und Pflanzen – und damit die biologische Vielfalt - wird durch das Vorhaben erheblich 
beeinträchtigt. Neben einem Teilausgleich im Plangebiet werden außergebietliche 
Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt. 

Böden: Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Naturhaushalt und die Landschaft 
werden im Umweltbericht beschrieben und bewertet. Das Schutzgut Boden wird durch 
das Vorhaben erheblich beeinträchtigt. Neben einem Teilausgleich im Plangebiet wer-
den außergebietliche Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt. 
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Fortsetzung B 8a – Einwendung  
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Fortsetzung B 8a Klima: Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Naturhaushalt und die Landschaft 

werden im Umweltbericht beschrieben und bewertet. Das (lokales) Klima wird durch 
das Vorhaben beeinträchtigt. Durch die umfangreichen Pflanzmaßnahmen wird eine 
maßgebliche Verringerung der Beeinträchtigungen im Plangebiet erreicht. 

Luftverunreinigungen, Lärmeinwirkungen: Die Schwelle der Gesundheitsgefährdung 
(tags/ nachts 70/ 60 dB(A)) wird an keinem Immissionsort erreicht. 

Seite 4: Es ist ein Unterschied zu beachten zwischen der Beeinträchtigung der Ge-
sundheit im Sinne von Art. 2 GG und Belästigungen unterhalb dieser Schwelle. Die 
Orientierungswerte der DIN 18005 bezeichnen Lärmpegel, bei deren Überschreitung 
Belästigungen auftreten können. Doch stellen die Orientierungswerte anders als die 
Gesundheitsschwelle keine absolute Grenze für die Genehmigung einer Planung dar. 
Nun bewirkt der B-Plan 37 gegenüber der heutigen Schallsituation gegenüber Gewer-
belärm eine leichte Verbesserung und ist insoweit vorteilhaft. Die Verkehrslärmsituati-
on wird nicht erheblich verschlechtert, stellt aber ein Nachteil dar, der mit anderen Be-
langen abzuwägen ist. Die Schwelle der Gesundheitsgefährdung wird unterschritten. 

Landschaft: Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Naturhaushalt und die Land-
schaft werden im Umweltbericht beschrieben und bewertet. Das Schutzgut Landschaft 
wird durch das Vorhaben erheblich beeinträchtigt. Neben einem Teilausgleich im Plan-
gebiet werden außergebietliche Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt. 

Boden: Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Naturhaushalt und die Landschaft 
werden im Umweltbericht beschrieben und bewertet. Das Schutzgut Boden wird durch 
das Vorhaben erheblich beeinträchtigt. Neben einem Teilausgleich im Plangebiet wer-
den außergebietliche Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt. 
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Fortsetzung B 8a - Einwendung  
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Fortsetzung B 8a Anmerkung zu den Zitaten, S. 3 – 8 

Der Einwender verkennt die Systematik der Aufstellung. Die linke Spalte gibt die Ziele 
der einschlägigen Fachgesetze und Fachplanungen wieder, die rechte Spalte die Be-
rücksichtigung in der vorliegenden Planung. Die Anmerkungen des Einwenders wer-
den zu den Zielen des Umweltschutzes gemäß Baugesetzbuch (BauGB), Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Entwick-
lungsgutachten Stormarn/Hamburg (EWG) gemacht (linke Spalte), nicht zu deren Be-
rücksichtigung in der vorliegenden Planung (rechte Spalte). Die Anmerkungen des Ein-
wenders sind daher nicht abwägungsfähig. 
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Fortsetzung B 8a - Einwendung  
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Fortsetzung B 8a - Einwendung  
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Fortsetzung B 8a - Einwendung  
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Fortsetzung B 8a Öffentliches Interesse: Falls eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten 

zu beantragen sein sollte, müssen seitens der zuständigen Behörde die Ausnahme-
voraussetzungen geprüft werden. Ausnahmen können u. a. auf Grund von „zwingen-
den Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozia-
ler oder wirtschaftlicher Art“ zugelassen werden. Die Gemeinde Oststeinbek sieht das 
öffentliche Interesse in der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde und der Entste-
hung von Arbeitsplätzen im Gemeindegebiet. Das geplante Vorhaben trägt dazu bei, 
die Arbeitsmarktsituation in der Region zu verbessern. Während der Bauphase werden 
regional ansässige Betriebe durch das Vorhaben profitieren. Nach Fertigstellung des 1. 
Bauabschnitts werden ca. 1.350 und mit Inanspruchnahme der weiteren Flächen des 
Plangebietes ca. 650 weitere neue Arbeitsplätze geschaffen. Zudem ist nicht auszu-
schließen, dass in der Gemeinde und der Region zusätzlich nachgelagerte Arbeitsplät-
ze dauerhaft entstehen werden. 
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Fortsetzung B 8a – Einwendung  
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Fortsetzung B 8a – Einwendung  
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Fortsetzung B 8a Auftraggeber der Untersuchungen ist der Projektentwickler, der auch die Kosten über-

nimmt. 
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Fortsetzung B 8a – Einwendung  
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Gemeinde Oststeinbek: 38. FNP-Änderung, Bebauungsplanes Nr. 37 und 6. Änderung des Landschaftsplanes 

Beteiligung der Öffentlichkeit, 21.07.2009 – 21.08.2009 

 
94 

   
 

Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a – Einwendung  
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Fortsetzung B 8a - Einwendung  
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Fortsetzung B 8a - Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a - Einwendung  

 
 Anmerkung: Die vom Einwender zitierten Stellungnahmen wurden im Beteiligungsver-

fahren nach § 4 (1) BauGB – Scoping abgegeben. Hierzu fand ein Erörterungstermin 
bei der Gemeinde Oststeinbek statt. Die Ergebnisse dieser Erörterung wurden in die 
Entwurfsunterlagen eingearbeitet.  

Anregungen zu den Zitaten gibt der Einwender nicht ab. Die Zitate sind nicht abwä-
gungsfähig. 
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a - Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
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Fortsetzung B 8a - Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a Flächenpool: Die im Plangebiet vorhandenen Spazierwege entfallen zwar möglicher-

weise während der Bauzeit (der Redder Willinghusener Weg bleibt erhalten), werden 
jedoch später wieder eingerichtet (Grünfläche randlich des Sondergebietes). Darüber 
hinaus bestehen durch das benachbarte Landschaftsschutzgebiet mit seinen landwirt-
schaftlichen Wegen hinreichend plangebietsnahe Erholungsmöglichkeiten. Das Aus-
gleichserfordernis wird durch die erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 
und der Landschaft hervor gerufen. Das Baugesetzbuch lässt den Ausgleich an ande-
rer Stelle als dem Eingriffsort zu. Bezüge zur Naherholung bestehen nicht. 
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a - Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a - Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a - Einwendung  

 
 Mit Ausweisung der Sondergebietsflächen wird das Verhältnis zur Wohnbebauung in 

Oststeinbek weiterhin gewahrt. 
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a - Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a - Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a - Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a - Einwendung  

 

 



 
Gemeinde Oststeinbek: 38. FNP-Änderung, Bebauungsplanes Nr. 37 und 6. Änderung des Landschaftsplanes 

Beteiligung der Öffentlichkeit, 21.07.2009 – 21.08.2009 

 
110 

   
 

Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a - Einwendung  

 

 



 
Gemeinde Oststeinbek: 38. FNP-Änderung, Bebauungsplanes Nr. 37 und 6. Änderung des Landschaftsplanes 

Beteiligung der Öffentlichkeit, 21.07.2009 – 21.08.2009 

 
111 

   
 

Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a - Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a - Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a - Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a - Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a - Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a - Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a - Einwendung  

 
 Der Einwender zitiert überwiegend unkommentiert Textpassagen aus den Ausle-

gungsunterlagen. Anregungen gibt er nicht ab. Die Zitate sind nicht abwägungsfähig. 
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a – Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a – Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a – Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a – Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a – Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a – Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a – Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a – Einwendung  

 
 Die Erschließung des Sondergebietes erfolgt über eine neue Erschließungsstraße, die 

im Bereich gegenüber Hausnummer 3 bis 5 an den Willinghusener Weg angebunden 
wird. 
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung B 8a – Einwendung  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
Fortsetzung 8a Der Einwender zitiert unkommentiert Textpassagen aus den Auslegungsunterlagen. 

Anregungen gibt er nicht ab. Die Zitate sind nicht abwägungsfähig. 
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
B 8b Postweg 21 a 

18. August 2009 
Nachtrag zum Widerspruch vom 14.08.2009 

Begründungen: 

�  Handeln gegen das öffentliche Interesse 

�  Definitionen von Öffentliches Interesse: öffentliches Interesse 
ist ein Rechtsbegriff, der sich auf die Belange des Gemein-
wohls bezieht und sie von den Individualinteressen abgrenzt. 
Der Begriff gut ais unbestimmter Rechtsbeqriff, dessen ge-
naue Konturen in jedem Einzelfall von Juristen bestimmt wer-
den. Naturgemäß spielt er im öffentlichen Recht und als „be-
sonderes öffentliches Interesse" auch im Strafprozessrecht 
eine Rolle. 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Meinen Sie, Herr Mentzel, dass Sie und die Bürgervertreter, im öf-
fentlichen Interesse handeln, wenn Sie 

 

  �  die Natur zerstören 

�  die Bürger von Oststeinbek krank machen 

die Steuergelder verschwenden 

 

  nach dem Motte: „Denn wir wissen nicht, was wir tun", oder wissen 
Sie, was Sie tun? Dann handeln Sie vorsätzlich, oder? 

 

  Wissen Sie, Herr Mentzel und die Bürgervertreter, dass das ein 
Straftatbestand ist? Alles das wissen Sie nicht. Sie handeln nach 
Gutsherrenart, ohne Gewissen. Ich werde alles gegen Ihre Gutsher-
renart unternehmen, damit den Qststeinbekern weiterer Schaden er-
spart bleibt. 

 

  Ihr verantwortungsloses Handeln wird Folgen haben, dass kann ich 
Ihnen versichern. 

 

  Kopie an:  
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
 Fortsetzung B 8 b �  Ole von Beust - erster Bürgermeister von Hamburg 

�  Die Welt 

�  Hamburger Abendblatt 

�  Bergedorfer Zeitung 

�  Glinder Zeitung 

�  Markt + Markt am Sonntag 

�  Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume - 
Lübeck - Jochen Meifort Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume - Flintbek - Arne Drews 

�  Kreis Stormarn, Der Landrat, Fachdienst Planung und Verkehr- 
Torsten Neck Wasser- und Bodenverband Glinder Au - Wandse 
- Herr Kurth 

 

  �  Zweckverband Südstormarn 

�  Innenministerium - Kiel - Rolf Braun 

�  Innenministerium - Kiel - Beate Domin Ministerium für Wissen-
schaft. Wirtschaft und Verkehr - Kiel 

�  AG-29, Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzver-
bände - Ingo Tulowitzki 

�  CDU - Landesverband S-H 

�  CDU - Oststeinbek 

�  SPD - Landesverband S-H 

�  SPD - Oststeinbek 

�  FDP - Landesverband S-H 

�  FDP - Oststeinbek 

�  Grüne - Landesverband S-H 

�  Die Linke - Landesverband S-H 

�  OWG - Oststeinbek 

�  Vera Werner - Allianz-Versicherung (Widerspruch + Nachtrag 
zum Widerspruch 

 

B 9 Zum Osterstein 30 
14. August 2009 

Hiermit lege ich gegen das Bauprojekt Allianz, das auf Oststeinbeker 
Gemarkung geplant ist, Einspruch ein. Begründung: Bauliche Gigan-
tomanie auf Kosten der angrenzenden Wohngebäude und deren 
Bewohner. 

Es werden ausreichende Abstände von den vorhandenen Wohngebäuden eingehalten. 
Der Grünzug wird bepflanzt und gestaltet und bietet damit eine ausreiche Trennungs-
fläche zwischen den Nutzungen. 

Die Ansiedlung des Betriebes ist für die Gemeinde aus wirtschaftsstrukturellen Grün-
den erforderlich. Auf die Nachbarschaft wird ausreichend Rücksicht genommen. 
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Nr. Schreiben vom ...  Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
 Fortsetzung B 9 1200 (Minimum) bis 2000 (Maximum) Allianz-Beschäftigte bedeuten 

nicht nur höchstes Verkehrsaufkommen auf dem Willinghusener Weg 
bei Arbeitsbeginn und -ende und entsprechenden Autolärm - auch 
die geplanten 1200 (!) Parkplätze werden der nördlichen Wohn-
Peripherie Oststeinbeks bedrohlich naherücken. Da sind die geplan-
ten Baum- und Buschreihen und ein Erdwall bestenfalls noch "Kos-
metik". 

Das Verkehrs- und auch das Schallgutachten belegen die Machbarkeit der Planung 
und auch die Übereinstimmung mit den einschlägigen Richtlinien und Normen. Es ist 
eine verantwortliche Planung der Gemeinde 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

  Als Eigentümer einer Wohnung im Hamburger Kamp 4 muss ich zu-
dem mit einem Wertverlust meiner Immobilie rechnen. 

Entschädigungspflichtige Wertminderungen werden aus Sicht der Gemeinde nicht auf-
treten, da alle abstandsrechtlichen und immissionsrechtlichen Fragen gelöst werden 
können. 

  Menschenfreundlich ist diese Art überdimensionierten Bauens direkt 
neben einem Wohngebiet wahrhaftig nicht, mag sie der Gemeinde 
auch Gewerbesteuer in die Kasse spülen. Hier scheint sich Oststein-
bek von seiner bisherigen Maxime, ein "lebenswerter Ort" zu sein, zu 
verabschieden. Ein Sündenfall par excellence! Wehret den Anfän-
gen". 

Mit der geplanten Ansiedlung eines großen Unternehmens dieser Art sind natürlicher-
weise auch bauliche Großstrukturen verbunden. Durch eine Abstufung der zulässigen 
Geschossigkeit zur südlich angrenzenden Wohnbebauung und die Abstandssicherung 
mittels des Grünzuges werden keine unzumutbaren bzw. unzulässigen städtebaulichen 
Strukturen geschaffen. 
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 Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
B 10 Breedenweg 1 

14. August 2009 
Als Oststeinbeker Bürger und unmittelbar von der Planung betroffene 
Anwohner haben wir im Folgenden (bis Seite 11) frist- und formge-
recht Bedenken und Anregungen zu den oben bezeichneten Planän-
derungen und Planungen formuliert: 

 

  0. Verfahrensrügen 
1.  Verstoß gegen § 11 Abs. 3 BauGB 

Es wird ein Verstoß gegen das Schriftformerfordemis des § 11 Abs. 3 
BauBG für die Übernahme von Planungskosten gerügt: Die Über-
nahme von Planungskosten durch einen Bauherrn erfolgt gem. § 11 
BauGB durch Städtebaulichen Vertrag. Dieser bedarf gem. § 11 Abs. 
3 BauGB der Schriftform. 

 
 

Der Hinweis ist korrekt. Ein Städtebaulicher Vertrag gem. § 11 Abs. 3 BauGB unterliegt 
der Schriftform. 

Anmerkung: 

Nach aktuellem Stand (April 2010) werden im vorlieg enden Fall die nach § 11 
Abs. 1 Nr. 3 BauGB zu regelnden Gegenstände nicht d urch einen städtebauliche 
Vertrag, sondern durch andere vertragliche Vereinba rungen geregelt. 

 

  Sowohl in der Informationsveranstaltung vom 28.04.2009 als auch im 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Oststeinbek Aktuell vom 6. Juni 2009 
informierte die Gemeinde die Bürger dahingehend, durch die Pla-
nung entstünden der Gemeinde keine Kosten. Auf der Gemeinde-
ratssitzung vom 29.6.2009 erklärte Herr Bürgermeister Mentzel im 
Rahmen der Bürgerfragestunde, ein Städtebaulicher Vertrag sei be-
züglich der o.a. Planungen noch nicht geschlossen worden. Auftrag-
geberin des Stadtplaners, Herrn Hinrichsen, sei die Gemeinde 
Oststeinbek. 

 

  Unter Zugrundelegung 

�  der Aussage aus der Informationsveranstaltung vom 28.4.2009, 
der Gemeinde entstünden keine Kosten und 

�  der Aussagen aus der Gemeinderatssitzung vom 29.6.2009, ein 
städtebaulicher Vertrag sei noch nicht geschlossen worden und 
Auftraggeberin des Planungsbüros sei die Gemeinde, 

ist der Schluss zu ziehen, dass mündliche Absprachen bezüglich der 
Planungskosten bestehen müssten. 
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 Fortsetzung B 10 Ein solches Vorgehen stellt einen Verstoß gegen § 11 BauGB dar. 

Das Schriftformerfordernis für die Übernahme von Planungskosten 
dient der Transparenz des Planungsvorgangs und der Sicherung der 
gemeindlichen Unabhängigkeit bei ihrer Entscheidung über das Ob 
und das Wie der Bauleitplanänderung bzw. der Bauleitplanaufstel-
lung. Der Umstand, dass in dem vorliegenden, bereits weit fortge-
schrittenen Parallelverfahren noch keine formwirksame Vereinbarung 
über die Übernahme der Planungskosten vorliegt, stellt einen gravie-
renden Verfahrensfehler dar - zumal den Bürgern die Kostenfreiheit 
versichert worden ist. Durch diesen Verfahrensfehler ist einem er-
gebnisoffenen Abwägungsvorgang i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB der Bo-
den entzogen worden. 

Die Bedenken werden nicht geteilt. Wird eine sog. Planungsvereinbarung wegen Ü-
bernahme der Kosten durch den Projektentwickler bzw. Investor gem. § 11 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 1 BauGB abgeschlossen, kann dies ohne Weiteres auch zum derzeitigen Verfah-
rensstand erfolgen. Mit der Schriftform ist dann die Kostenübernahme rechtssicher ge-
regelt. 

 

 

  Die im Sinne der notwendigen Transparenz des Entscheidungspro-
zesses unverzichtbare Schriftform der Kostenübernahmevereinba-
rung ist nicht gegeben. Die Gemeinde gerät damit in die Situation, 
den Wünschen des Investors Rechnung tragen zu müssen, wenn sie 
nicht - entgegen der gemachten Ankündigung - mit Planungskosten 
im fünf- bis sechsstelligen Bereich belastet bleiben will. Von einem 
ergebnisoffenen Abwägungsvorgang kann angesichts des Verstoßes 
gegen § 11 Abs. 3 BauGB nicht mehr die Rede sein. 

Die Argumentation ist unzutreffend. Von einem Fehlen eines „ergebnisoffenen Abwä-
gungsvorganges“ kann nicht die Rede sein. Es ist vielmehr üblich, dass Planungsauf-
wendungen von dem Investor übernommen werden. Gleiches gilt aber auch für den 
heutigen Zustand, wonach eine Kostenübernahme noch nicht rechtsverbindlich gere-
gelt ist. Gerade auch in einem solchen Fall ist die Kommune frei, die Kosten aufzu-
wenden, um eine für die Gemeinde wichtige Ansiedlung vorzunehmen.  

 

Eine Einschränkung der kommunalen Planungshoheit wäre möglicherweise dann zu 
sehen, wenn in einem Städtebaulichen Vertrag, für den Fall einer nicht erfolgten Um-
setzung der Investoreninteressen eine Vertragsstrafe oder die Rückzahlung hoher Pla-
nungskosten vorgesehen ist. Dies ist jedoch vorliegend nicht der Fall. 

  2.   Ortsübliche Bekanntmachung 

Die Auslegung - sowohl der Vorentwürfe als auch der Entwürfe - ist 
nicht ortsüblich bekannt gemacht worden. Es fehlt die Bekanntma-
chung im Mitteilungsblatt der Gemeinde Oststeinbek Aktuell. 

 
Die Bekanntmachung erfolgte in der rechtlich vorgeschriebenen Form. Eine Verletzung 
der Vorschriften ist aus Sicht der Gemeinde nicht ersichtlich. 

  Für die Form der ortsüblichen Bekanntmachung kommt es nicht al-
lein auf den Text der Hauptsatzung der Gemeinde an, sondern viel-
mehr maßgeblich auf die ständige Praxis der Gemeinde. Die Ge-
meinde Oststeinbek gibt mit Oststeinbek Aktuell ein gemeindliches 
Mitteilungsblatt heraus, das allen Kriterien von § 3 SHBekanntVO 
entspricht und zudem die Überschrift Oststeinbek Aktuell Nachrich-
ten und Bekanntmachungen der Gemeinde... trägt. In Oststeinbek 
Aktuell veröffentlicht die Gemeinde regelmäßig ihre Amtlichen Be-
kanntmachungen. Beispielweise enthält die Ausgabe 28. Jahrgang 
Nr.5 - Mai 2009 die Amtliche Bekanntmachung Nr. 09/2009 über die 
Aufstellung der 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 c der Ge-
meinde Oststeinbek (S. 8) und die Amtliche Bekanntmachung Nr. 
08/2009 über die Aufstellung der 17. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 4 der Gemeinde Oststeinbek (S. 9). 

Gemäß § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Oststeinbek sind Satzungen und 
Verordnungen der Gemeinde in der Tageszeitung „Bergedorfer Zeitung“ bekannt zu 
machen. Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages der Zeitung be-
wirkt. Andere gesetzlich vorgeschrieben öffentliche Bekanntmachungen erfolgen eben-
falls in der Form des Abs. 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

Die Zeitung Oststeinbek Aktuell erscheint nur monatlich und kann daher die Kriterien 
der SHBekanntVO nicht erfüllen. Seit der ersten Hauptsatzung von 1979 erfolgen die 
öffentlichen Bekanntmachung in der Tageszeitung „Bergedorfer Zeitung“. 
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 Fortsetzung B 10 Die Veröffentlichung in Oststeinbek Aktuell ist die ortsübliche Form 

der Veröffentlichung Amtlicher Bekanntmachungen. Da die Gemein-
de diese Form von ortsüblicher Bekanntmachung regelmäßig prakti-
ziert, steht es nicht in Ihrem Ermessen, vorliegendenfalls unter et-
waiger Berufung auf § 15 der Hauptsatzung davon abzuweichen. 

 

  Die fehlende ortsübliche Bekanntmachung stellt einen Verstoß gegen 
§ 3 Abs. 2 S. 2 BauGB dar, der im Falle einer Normenkontrollklage 
zur Aufhebung des auf dem Verstoß beruhenden Bebauungsplans 
führen müsste. 

 

  3.  Fehlende Protokolle der Bauausschusssitzungen v om 
18.5.2009 und vom 15.6.2009 

Über die Bauausschusssitzungen vom 18.5.2009 und 15.6.2009 
wurden bis weit nach der Gemeinderatssitzung vom 29.6.2009 (bis 
heute!) keine Protokolle erstellt und veröffentlicht. Die Gemeinde-
ratsmitglieder hatten damit bei ihrer Beschlussfassung keine Mög-
lichkeit, vom Inhalt der Beratungen und den Beschlussempfehlungen 
förmlich Kenntnis zu nehmen. So konnte ihnen denn - unter anderem 
- verborgen bleiben, dass in der Bauausschusssitzung vom 
18.5.2009 die Vorlage von Ansichtszeichnungen der Baukörper so-
wie eines Modells gefordert worden war. 

 
 
Fehlende Protokolle von Bauausschusssitzungen stellen keinen Rechtsmangel dar.  

 

  Auch für die Bürger begründet das Fehlen der Protokolle eine Ver-
kürzung ihrer Informationsrechte. So besteht keine Möglichkeit, an-
hand der Protokolle festzustellen, ob - und mit welchen Ergebnissen 
- sich der Bauausschuss mit den im Rahmen der frühzeitigen Bür-
gerbeteiligung eingereichten Bedenken und Anregungen befasst hat. 

 

  4.   Fehlende Bestimmtheit des Gemeinderatsbeschlus ses über 
die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 37 

Der Gemeinderatsbeschluss vom 29.6.2009 über die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 37 der Gemeinde Oststeinbek ist nicht hinrei-
chend bestimmt. Die Sitzungsvorlage 8 c zur Sitzung vom 29.6.2009 
trägt neben der Planzeichnung den Vermerk Teilhöhenfestsetzungen 
werden nachgereicht. In der Sitzung wurde neben dieser Zeichnung 
per Beamer eine weitere Zeichnung gezeigt, in der in nördlicher Ver-
längerung der Straße Querweg innerhalb des Grünstreifens eine öf-
fentliche Verkehrsfläche in Form eines Wendehammers dargestellt 
war. 

 
 
Es stellt keinen Rechtsfehler dar, dass am 29.06.2009 ein Aufstellungsbeschluss für 
den Bebauungsplan Nr. 37 ohne Teilhöhenfestsetzung erfolgt ist. Vielmehr sollte nur 
das Plangebiet im Aufstellungsbeschluss allein umschrieben sein. 

Wenn später dann Änderungen im Rahmen der Planaufstellung erfolgen, entspricht 
dies gerade einem geordneten Aufstellungsverfahren für einen Bebauungsplan. Dass 
also der öffentlich ausgelegte Bebauungsplanentwurf nicht den Entwürfen entspricht, 
die Gegenstand des Einleitungsbeschlusses vom 29.06.2009 waren, steht einem ord-
nungsgemäßen Planaufstellungsverfahren nicht entgegen. 
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 Fortsetzung B 10 Aufgrund der fehlenden Höhenfestsetzungen und der gezeigten ver-

schiedenen Planvarianten war zum Zeitpunkt der Abstimmung völlig 
unklar, über welchen konkreten Planentwurf eigentlich abgestimmt 
werden sollte. Auch wenn die Gemeinderatsmitglieder in ihrer Mehr-
heit zum Ausdruck brachten, der Ansiedlung der Allianz Versiche-
rung AG zustimmen zu wollen, stellt der gefasste Beschluss keinen 
hinreichend konkreten Beschluss gem. § 2 BauGB dar. 

Der öffentlich ausgelegte Bebauungsplanentwurf entspricht denn 
auch keinem der in der Gemeinderatssitzung vom 29.6.2009 gezeig-
ten Entwürfe. 

 

  I. Zur 38. Änderung des Flächennutzungsplans und zu r  
6. Änderung des Landschaftsplans der Gemeinde Ostst einbek 

Unsere bereits im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung einge-
brachten Bedenken und Anregungen möchten wir hiermit wiederho-
len sowie ergänzen. 

 
 

  1. Grundzüge der Planung 

Betrachtet man die vorgelegte Planung im Kontext der Umgebung 
des Plangebietes, so wird die beabsichtigte Zäsur gegenüber der bis-
lang bestehenden Flächennutzungsplanung sehr deutlich: Die Über-
schreitung der bisherigen, seit langer Zeit allgemein akzeptierten 
Grenzlinie Willinghusener Weg bei der Planung von Gewerbeflächen 
kommt für die Oststeinbeker Bürgerinnen und Bürger einem planeri-
schen Tabu-Bruch gleich. 

 

Die Gemeinde ist frei in ihrer Entscheidung südlich des Willinghusener Weges eine 
weitere gewerbliche Baufläche für Büro- und Verwaltungsnutzung zu planen. 

  Das geplante Gewerbegebiet schneidet erkennbar ein in den bisher 
planerisch angelegten Siedlungs- und Erholungsraum des Ortes 
(siehe hierzu Abbildung in der Originaleinwendung). 

Der sog. „Grünzug“ – auf einer 15 Jahre alten regionalen Planung beruhend – stellt 
sich aktuell als ackerbaulich genutzter und durch Wallhecken gegliederter landwirt-
schaftlicher Bereich dar, der von der örtlichen Bevölkerung für die Naherholung genutzt 
wird. Die siedlungsräumliche Funktion ist aktuell gegeben, nämlich die Trennung zwi-
schen dem Gewerbegebiet Meessen und dem Wohngebiet beiderseits des Barsbütte-
ler Weges. Diese siedlungsräumliche Funktion wird im Randbereich des Sondergebie-
tes durch die intensive Grüngestaltung auch weiterhin gewährleistet. 
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 Fortsetzung B 10 a. Raumordnung und Landesplanung 

Die ausgelegten Vorentwürfe stehen nicht im Einklang mit den 
Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung (§ 1 Abs. 4 
BauGB). Gem. § 1 Abs. 4 BauGB ist die Bauleitplanung den Zielen 
der Raumordnung und Landesplanung anzupassen. Dabei bedeutet 
Anpassen eine strikte Bindung an die Ziele der Landesplanung, so-
weit solche ausdrücklich formuliert worden sind. 

Die Gemeinde hat nicht die Kompetenz, raumordnerische Zielaussa-
gen in der Abwägung zu überwinden (vgl. Beck'scher Online-
Kommentar, Dirnberger, zu § 1 BauBG, Rz. 65). Darüber hinaus ent-
hält § 4 Abs. 1 Landesplanungsgesetz ein ausdrückliches Verbot, 
Planungen aufzustellen, die mit den Raumordnungsplänen nicht in 
Einklang stehen. 

§ 4 Abs. 1 Landesplanungsgesetz lautet:: Raumordnungspläne sind 
rahmensetzende Leitpläne mit der Wirkung, dass alle Träger der öf-
fentlichen Verwaltung unbeschadet ihrer sachlichen oder örtlichen 
Zuständigkeit für ihre Verwirklichung einzutreten haben und keine 
Planungen aufstellen, bestehen lassen, genehmigen oder verwirkli-
chen sowie Maßnahmen durchführen dürfen, die mit den Raumord-
nungsplänen nicht im Einklang stehen. 

 

Mit Schreiben vom 11.06.2009 bestätigt das Innenministerium die Lage innerhalb des 
o.g. Achsenraumes und teilt mit, dass dem entsprechend Ziele der Raumordnung dem 
Planvorhaben nicht entgegen stehen.  

 

  Maßgeblich für das Gemeindegebiet ist der Regionalplan I (1998). 
Dieser weist der Gemeinde Oststeinbek weder eine Zentrumsfunkti-
on noch eine Stadtrandkernfunktion zu. Vielmehr ist die Gemeinde-
funktion in der textlichen Festsetzung des Regionalplans mit W 
(Wohnen) bestimmt worden. In den textlichen Ergänzungen findet 
sich die Eintragung baulicher Siedlungszusammenhang mit Hamburg 
siehe Ziffer 5.6.3. Damit ist der Gemeinde die Beplanung von Flä-
chen für ein Gewerbliches Großvorhaben nicht gestattet. 

In der maßgeblichen, übergemeindlichen Planung ist die südliche 
Fläche des Plangebiets zurzeit als Wohngebiet und die nördliche 
Fläche als Grünfläche ausgewiesen. Der Flächennutzungsplan in 
seiner derzeit gültigen Fassung entspricht diesen Vorgaben und er-
laubt eine harmonische Abrundung des Ortsbildes durch Ausweis 
weiterer Flächen für eine Bebauung mit Einfamilienhäusern. Der er-
forderliche Abstand zu dem bereits vorhandenen, großflächigen 
Oststeinbeker Gewerbegebiet wird durch die ausgewiesene Grünflä-
che vorbildlich hergestellt. 

Im Regionalplan für den Planungsraum I, Schleswig-Holstein Süd, Fortschreibung 
1998, befindet sich Oststeinbek im Achsenraum der Siedlungsachse Ham-
burg/Oststeinbek/Glinde. Gemäß Regionalplan soll sich die siedlungsmäßige und wirt-
schaftliche Entwicklung im Wesentlichen in den Siedlungsgebieten auf den Achsen 
und insbesondere in den Achsenschwerpunkten vollziehen. Die mit der Planung beab-
sichtigte Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung Oststeinbeks entspricht nach Auf-
fassung der Gemeinde Oststeinbek somit den regionalplanerischen Zielen.  

Die Gemeinde Oststeinbek hat gleichzeitig zur frühzeitigen Behördenbeteiligung mit 
Schreiben vom 24.04.2009 um die Mitteilung der beachtenswerten Ziele der Raumord-
nung und Landesplanung bei der für die Landesplanung zuständigen Abteilung des In-
nenministeriums sowie beim Kreis Stormarn gebeten.  

Mit Schreiben vom 11.06.2009 bestätigt das Innenministerium die Lage innerhalb des 
o.g. Achsenraumes und teilt mit, dass dem entsprechend Ziele der Raumordnung dem 
Planvorhaben nicht entgegen stehen.  
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 Fortsetzung B 10 Demgegenüber steht die beabsichtigte Änderung des Flächennut-

zungsplans im klaren Widerspruch zu den Vorgaben des Regional-
plans I (1998) und ist damit nicht genehmigungsfähig i.S.d. § 6 
BauGB. Dementsprechend wird die höhere Verwaltungsbehörde die 
erforderliche Genehmigung gem. § 6 Abs. 1 BauGB versagen müs-
sen. 

Aus Sicht der Landesplanung wird jedoch darauf hingewiesen, dass Grundlage für die 
Festsetzungen im Regionalplan für den Siedlungsraum Oststeinbek/Glinde u.a. das 
Entwicklungsgutachten Stormarn/Hamburg aus dem Jahr 1994 war, in dem für das 
vorliegende Plangebiet zum Teil eine Wohnbaufläche und zum Teil eine siedlungs-
räumlich wichtige Grünverbindung auf der Achse dargestellt ist. Das Innenministerium 
empfiehlt daher, die vorliegende Planung mit den am Südstormarn-Gutachten beteilig-
ten Nachbarkommunen abzustimmen. Die Gemeinde Oststeinbek hat die Nachbar-
kommunen auf Basis des § 2 (2) BauGB im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung ge-
mäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB beteiligt. Die Nachbarkommunen sahen diesbezüglich 
ihre Belange als nicht berührt an. Die Nachbarkommunen wurden im Rahmen der öf-
fentlichen Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB erneut beteiligt, so dass aus Sicht der 
Gemeinde Oststeinbek dem empfohlenen Abstimmungsbedarf ausreichend Rechnung 
getragen wird. 

Das Innenministerium empfiehlt in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob die Grünver-
bindung als gliederndes Element zwischen Verwaltungs- und Wohnnutzungen erwei-
tert werden kann. Die Gemeinde Oststeinbek hat im Rahmen der Aufstellung des Be-
bauungsplanes Alternativen zum Standort sowie die Anordnung von Bau- und Grünflä-
chen innerhalb des Plangebietes geprüft und ist dabei zur vorliegenden Konzeption 
des Grünzuges gelangt (siehe Pkt. 2.7 des Umweltberichtes). Die innere Organisation 
des Bebauungsplangebietes ist so angeordnet, dass der geplante Bürokomplex an das 
vorhandene Gewerbegebiet anschließt und zu den vorhandenen südlichen und östli-
chen Wohngebieten Abstände durch gestaltete Grünflächen hält. Durch die Anlage ei-
ner Grünfläche mit anzupflanzenden Knicks und Redder sowie der Anlage von Fußwe-
geverbindungen erfahren die heutigen Ackerflächen landschaftlich eine starke Aufwer-
tung, die auch zu einer Qualifizierung der Abstandsflächen zwischen Verwaltungs-
standort und Wohngebieten führt. 

Die bislang im FNP dargestellte Schnellbahntrasse ist gemäß Schreiben des Innenmi-
nisteriums vom 13.05.2009 kein Ziel der Raumordnung i.S.d. § 1 Abs. 4 BauGB. We-
der der aktuelle Regionalplan für den Planungsraum I, Schleswig-Holstein-Süd, Fort-
schreibung 1998, beschreibt eine Trasse, noch werden Äußerungen getroffen, wonach 
eine bestimmte Trasse schon sicher existiert. Zudem führt auch die Stadt Glinde im 
Schreiben vom 20.08.2009 aus, dass die „Herausnahme der U-Bahn-Trasse in der 
Gemeinde Oststeinbek“ begrüßt wird. Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass 
die U-Bahn-Verlängerung auf einer veränderten Trasse sichergestellt werden soll. Die-
ser Abstimmungsbedarf wurde in der frühzeitigen Beteiligung bereits durch die Stadt 
Glinde formuliert. Darüber hinaus empfiehlt das Innenministerium eine Abstimmung mit 
den beteiligten Kommunen des Südstormarn-Gutachtens auf Grund der in der 38. Än-
derung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Oststeinbek nicht mehr dargestell-
ten Bahntrasse. Die Gemeinde Oststeinbek wird diese Abstimmung in den weiteren 
Planungsverfahren vornehmen. 
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 Fortsetzung B 10 b. Städtebauliche Entwicklung 

Gem. 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städte-
bauliche Entwicklung (...) auch in Verantwortung gegenüber künfti-
gen Generationen und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. 

 

Die Planung soll zu einer deutlichen und nachhaltigen Verbesserung der Wirtschafts-
struktur der Gemeinde beitragen. Die Belange der Wirtschaft und die Belange der Er-
haltung, Sicherung und Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen in Oststeinbek sind 
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 8 lit. a) und c) BauGB als städtebauliche Belange im Rahmen 
des Abwägungsvorgangs entsprechend zu berücksichtigen und in den Abwägungsvor-
gang einzustellen.  

Durch die Planung soll aus siedlungsstruktureller Sicht auch das bestehende Gewer-
begebiet Meessen erweitert und die bauliche Entwicklung in diesem Bereich abge-
schlossen werden.  

  Dieser Vorgabe entspricht das auf der Informationsveranstaltung am 
28.4.2009 vorgestellte und in der Gemeinderatssitzung vom 
29.06.2009 weiter konkretisierte Vorhaben in keiner Weise. Anstelle 
einer von der Gemeinde selbst initiierten, aus entwicklungspolitischer 
Sicht formulierten und in Ruhe öffentlich erörterten Planung, reagiert 
die Gemeinde lediglich auf die eilig formulierten Wünsche eines po-
tentiellen Finanzinvestors. 

Die Gemeinde sieht mit dieser Planung ihre entwicklungspolitischen Ziele für diesen 
Bereich des Gemeindegebietes planerisch umgesetzt. Oststeinbek möchte sich bei der 
zukünftigen Wirtschaftsstruktur nachhaltig und attraktiv aufstellen. Durch die Realisie-
rung des Bebauungsplanes werden hochwertige Arbeitsplätze in Oststeinbek geschaf-
fen, die gut bezahlt und in Krisen beständiger sind. Hochwertige Arbeitsplätze ziehen 
auch gesellschaftliche Verbesserungen in den Bereichen lokale Wirtschaft, Politik, Kul-
tur nach sich. 

  Zugleich gibt es Anzeichen, dass der ins Auge gefasste Mieter Alli-
anz neben Oststeinbek zeitgleich auch andere Standorte auf ihre 
Eignung prüft. 

Das bleibt jedem Unternehmen unbenommen. Diese Fragestellung ist nicht Gegen-
stand dieses Bebauungsplanverfahrens. 

  Warum sollte die Gemeinde Oststeinbek ihre strategische Planung 
auf einen einzelnen Investor oder einen einzelnen potentiellen Nutzer 
abstellen? Was wird aus den - dann möglicherweise bereits geänder-
ten - Plänen zur Flächennutzung und zur Landschaftsplanung, falls 
der Mieter schließlich doch eine Entscheidung für einen alternativen 
Standort trifft? 

Moderne Büroarbeitsplätze haben eine höhere Vernetzung, sind höher verdichtet und 
haben eine höhere Produktivität. Die Arbeitsplatzattraktivität kann damit deutlich ge-
steigert werden. Auch war man im Bereich der klassischen Bürobauten in Oststeinbek 
nicht besonders präsent, obwohl man im Vergleich zu anderen Randlagen wie die City-
Nord oder Wandsbek auch eine hinreichende Attraktivität bietet. Mit der geplanten 
Verwaltungsnutzung wird der vorhandene Mix aus Arbeitsplätzen deutlich verbessert 
und die  Gefahr einer strukturellen Arbeitslosigkeit reduziert. 

  Als einziger und ausschließlicher Grund für die gemeindliche Pla-
nungsabsicht wurden auf der Informationsveranstaltung fiskalische 
Interessen in Form eines erhöhten Gewerbesteueraufkommens ge-
nannt. Geworben wurde für das Projekt im Sinne einer wirtschaftli-
chen Chance, die unbedingt ergriffen werden müsse. Trotz mehrfa-
cher, konkreter Nachfragen wurde zur Höhe des erhofften Gewerbe-
steueraufkommens keine Angabe gemacht. 

Der Ausbau einer leistungsfähigen wirtschaftsnahen Infrastruktur schafft die Voraus-
setzungen für die Ansiedlung bzw. Sicherung von Unternehmen und stärkt die Wett-
bewerbsfähigkeit des Standortes Oststeinbek. 

Darüber hinaus wird die Infrastruktur vor Ort verbessert. So soll es zum Beispiel eine 
Anbindung an den HVV geben und die Breitbandverkabelung (Bereitstellung von mo-
dernen zukunftssicheren Medien) wird durch die hohe Nachfrage auf eine neue Stufe 
gestellt. Dieses sind konkrete Vorteile für die weitere Entwicklung der gewerblichen 
Nutzung und die regionale Positionierung der Gemeinde Oststeinbek.  
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 Fortsetzung B 10 Höhere Einnahmen aus Gewerbesteuer sind jedoch kein Belang, der 

in die Abwägung gemäß § 1 Abs. 6 BauGB einzustellen ist. In die 
Abwägung müssen vielmehr eingehen 

�  die Belange der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struk-
tur, 

�  die verbrauchemahe Versorgung der Bevölkerung, 

die Erhaltung und die Sicherung von Arbeitsplätzen. 

Aus den vorherigen Ausführungen ist zu erkennen, dass es der Gemeinde um eine 
nachhaltige Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung geht. Aspekte der Gewerbesteuer-
einnahmen stehen in diesem Zusammenhang im Hintergrund. 

  Soweit es in den durch Hrn. Hinrichsen (Fa. Pan) vorformulierten Be-
schlussempfehlungen nunmehr lautet, die Wirtschaftsstruktur der 
Gemeinde Oststeinbek werde durch das Vorhaben verbessert bzw. 
ergänzt / stabilisiert, fehlen weiterhin konkrete Angaben zu den zu 
prognostizierenden Auswirkungen des Vorhabens auf die Gemeinde. 

Die Ausführungen machen deutlich, dass Ansiedlung des geplanten Vorhabens positi-
ve Effekte auf die Arbeitsplatzzusammensetzung, die lokale Wirtschaft, die Versor-
gungsstruktur sowie die Kulturangebote haben kann. Die Auswirkungen auf die Ver-
kehrsstruktur sind untersucht worden und die Bewältigung des Verkehrsaufkommen 
nachgewiesen. Der Immissionsschutz ist im Bebauungsplan aufgegriffen und bewältigt 
worden und die Eingriffe in Natur und Landschaft sind sowohl innerhalb als außerhalb 
des Plangebietes im Flächenpool Trenthorst vollständig kompensiert. Die Auswirkun-
gen des Vorhabens auf die Gemeinde sind somit umfassend dargestellt worden. 

  Mit dem in die Diskussion eingebrachten Begriff eines geplanten 
Dienstleistungszentrums assoziiert man offene Türen und Service-
angebote für Bürgerinnen und Bürger - insoweit führt bereits dieser 
Begriff in die Irre: Der Verwaltungsbau einer Versicherungsgesell-
schaft ist kein öffentlicher Ort, sondern eher Bestandteil eines um-
zäunten, für die Bürger weitgehend unzugänglichen Gewerbeareals. 

Der Bebauungsplan setzt ein Büro- und Verwaltungszentrum und kein Dienstleistungs-
zentrum fest. 

Die öffentliche Zugänglichkeit dieses Bereichs wird dahingehend sichergestellt, dass 
es vertragliche Regelungen zur Begehung der privaten Grünfläche geben wird. 

  Die Frage, ob durch die Verlagerung der Betriebsstätte der Allianz 
Versicherung AG aus der Hamburger Innenstadt nach Oststeinbek 
Arbeitsplätze für Oststeinbeker Bürger geschaffen würden, blieb 
ebenfalls unbeantwortet. 

Es ist davon auszugehen, dass sich die Ansiedlung eines Büro- und Verwaltungszent-
rum, wie bereits dargestellt, auch Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft ergeben wer-
den. Diese sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht quantifizierbar.  

  Die etwaigen Vorteile des durch die Investorenfamilie Scheck initiier-
ten Vorhabens für die Gemeinde Oststeinbek können damit nur als 
äußerst vage bezeichnet werden und eignen sich somit kaum für ei-
ne Einstellung in die durch die Gemeinde bei Aufstellung der Bauleit-
pläne vorzunehmende Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB. 

Demgegenüber liegen die Nachteile auf der Hand. Dies sind: 

Es geht hier nicht um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der durch eine In-
vestorenfamilie beantragt wurde, sondern um einen Angebotsbebauungsplan, mit dem 
die Gemeinde die Umsetzung städtebaulicher, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller 
Ziele verfolgt. 
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 Fortsetzung B 10 i. 

Die Vernichtung der Landschaft im Plangebiet durch ein vom Stadt-
planer Herrn Hinrichsen bei der Informationsveranstaltung selbst so -
wörtlich - bezeichnetes gewerbliches Großvorhaben. 

Ausweislich der bei der Gemeinde ausgelegten Begründung zum 
Vorhaben würde die Landschaft im Falle der Planrealisierung „über-
formt" werden. Das bedeutet nichts anderes, als dass von der Land-
schaft im Plangebiet durch die erschlagend großen Gebäude nichts 
mehr zu sehen wäre. 

 
Das Plangebiet wird aktuell landwirtschaftlich genutzt und ist durch Knicks gegliedert. 
Dass das Plangebiet in einem siedlungsräumlich verdichteten Bereich liegt, ist auch 
jetzt bereits deutlich erkennbar: Hochspannungsleitungen, Gewerbegebiet Meessen, 
Autobahnzubringer Willinghusener Weg, Sportanlagen, Wohngebiete schließen den 
Bereich ein.  

Im Umweltbericht werden die Auswirkungen der Planung auf den Naturhaushalt und 
die Landschaft beschrieben und bewertet. Hier wird dargelegt, dass die Planung eine 
erhebliche Beeinträchtigung der Landschaft mit sich bringt, die durch die naturnahe 
Gestaltung der Grünfläche sowie den Erhalt und die Neuanlage von Knicks und Red-
dern verringert wird. 

  Dies ist keinesfalls hinnehmbar, denn die Landschaft der Oststeinbe-
ker Feldmark - auch im Plangebiet - ist Schützens- und erhaltens-
wert. Bei einer Bebauung mit Einfamilienhäusern, wie sie der derzeit 
gültige Flächennutzungsplan zulässt, könnte die Landschaft in ihrem 
Erscheinungsbild erhalten bleiben, da diese nicht über die Kontur der 
Landschaft hinausragen. 

Geschützte Landschaftsbestandteile im Plangebiet sind die Knicks und Redder. Das 
Plangebiet liegt nicht im Landschaftsschutzgebiet; ein besonderer Schutzanspruch be-
steht nicht. Auch eine Bebauung mit Wohnhäusern verwandelt eine Agrarlandschaft in 
einen Siedlungsbereich.  

 

  ii. 
Ein weiterer gravierender Nachteil liegt in dem vom Finanzinvestor 
HBB - Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungs-GmbH beabsich-
tigten, großräumigen Flächenverbrauch. Diese Flächen stünden für 
die Oststeinbeker Bürger, insbesondere für künftige Generationen, 
nicht mehr zur Beplanung und Nutzung zur Verfügung. Da es sich 
nach Auskunft des Bürgermeisters Hrn. Mentzel um die letzte große 
Entwicklungsfläche der Gemeinde Oststeinbek handelt, trüge die 
Gemeinde im Falle einer Realisierung des Vorhabens ihrer Verant-
wortung gegenüber künftigen Generationen (§ 1 Abs. 5 S.1 BauGB) 
nicht Rechnung. 

 
Flächen für eine weitere bauliche Entwicklung sind in beiden Ortsteilen vorhanden. 
Hierbei handelt es sich in erster Linie um Nachverdichtungsflächen im Siedlungsbe-
reich. 
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Die Stellplatzfrage ist ungeklärt. Für die nunmehr genannten bis zu 
2000 Mitarbeiter/innen der Allianz Versicherung AG, die in den bei-
den Gebäudekomplexen ihren Arbeitsplatz finden sollen, ist die Er-
richtung von lediglich 1100 Stellplätzen geplant. Der Stellplatzbedarf 
für Besucher und Besucherinnen wurde nicht beziffert, dürfte aber 
ebenfalls erheblich sein. In der Bauausschusssitzung vom 15.6.2009 
wurde ein Besucheraufkommen von 0,8 Besuchern täglich pro Ar-
beitsplatz genannt. Da zu erwarten ist, dass nur ein geringer Anteil 
der Arbeitnehmer und Besucher mit U-Bahn und anschließender 
Busfahrt aus der Hamburger Innenstadt anreisen wird, liegt eine gra-
vierende Unterdeckung des Stellplatzbedarfs vor. Es besteht die be-
gründete Besorgnis, dass diese Unterdeckung zu einer Überflutung 
der benachbarten Wohngebiete durch Stellplatzsuchende führen 
wird. Erschwerend kommt hinzu, dass der zu befürchtende Park-
platzsuchverkehr jeweils in den Morgenstunden genau zu der Zeit 
stattfinden wird, in der sich die Oststeinbeker Grundschüler in den 
Straßen Querweg, Breedenweg, Barsbütteler Weg und Kirschenweg 
auf dem Sicheren Schulweg befinden. 

 

Der konkrete Bedarf an Stellplätze wird nicht auf der Ebenen der Bauleitplanung gere-
gelt. Der Nachweis über ausreichende Stellplätze ist im Baugenehmigungsverfahren 
zu erbringen. 

 

Auf jeden Fall stehen ausreichend Flächen für die Schaffung von Stellplätzen zur Ver-
fügung. Neben den festgesetzten Flächen für Stellplätze sind diese auch auf den über-
baubaren und nicht überbaubaren Flächen im Sondergebiet zulässig. 

  iv. 
Auf das große, zu erwartende Verkehrsaufkommen ist im Rahmen 
der frühzeitigen Bürgerbeteiligung zu recht durch zahlreiche Bürger 
und Bürgerinnen hingewiesen worden. Damit gehen Emissionen und 
Immissionen in Form von Luftverschmutzung und Lärm einher. So-
weit durch die Vertreter des Ingenieurbüros Masuch und Olbrisch 
stets versichert wurde, die Grenzwerte der TA Lärm würden nicht 
überschritten werden, ist diese Aussage nicht geeignet, die Beden-
ken der betroffenen Anwohner zu entkräften. Die Grenzwerte der TA 
Lärm markieren die Obergrenze des Erträglichen. Ein Verlust an Le-
bensqualität im Wohnumfeld ist auch bei Steigerungen des Verkehrs-
lärms unterhalb der Grenzwerte der TA Lärm zu verzeichnen. 

 
Verkehrslärm und Gewerbelärm werden vom Gesetz- bzw. Verordnungsgeber ver-
schieden bewertet. Beide Geräuscharten sind in der Lärmtechnischen Untersuchung 
betrachtet worden. 

  Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ge-
hört eine planbedingte, nicht nur geringfügige Zunahme von Ver-
kehrslärm zum Abwägungsmaterial (vgl. BVerwGE Band 107, S. 256 
ff). Diese muss auch zutreffend ermittelt werden. Das ist für den vor-
liegenden Bebauungsplanentwurf nicht erfolgt, da von der fehlerhaf-
ten Prämisse ausgegangen wurde, es werde keinen Parkplatzsuch-
verkehr in den umliegenden Wohngebieten geben. 

Die Erschließung erfolgt über den Willinghusener Weg. Eine Verbindung zu den 
Wohnerschließungsstraßen besteht nicht.  
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 Fortsetzung B 10 Auch ist der Verkehrslärm durch Besucherverkehr nicht in die Be-

trachtung des Verkehrslärms angemessen eingestellt worden. Unter-
suchungen über das Verkehrsaufkommen in den Wohnstraßen 
Querweg, Breedenweg, Barsbütteler Weg und Smaalkoppel sind 
nicht durchgeführt worden. Angaben zum künftigen Lärmpegel dort 
fehlen daher gänzlich. 

Bei der Verkehrsprognose, die der schalltechnischen Untersuchung zu Grunde liegt, 
sind Besucherverkehre zu einem sehr hohen Prozentsatz berücksichtigt (0,8 Besu-
cherwege pro Beschäftigten mit einem 90%igem MIV-Anteil). 

Die Erschließung des Plangebietes für motorisierte Verkehrsteilnehmer erfolgt aus-
schließlich über den Willinghusener Weg. Für die geplanten Vorhaben werden zudem 
in direkter Zuordnung ausreichend Stellplätze angeboten. Eine unzumutbaren Erhö-
hung der Verkehrsmenge und damit einhergehend eine wesentliche Steigerung des 
Verkehrslärms in den angrenzenden Wohnstraßen ist nicht absehbar. Die geäußerten 
Bedenken sind aus Sicht der Gemeinde nicht gerechtfertigt. 

Im Übrigen handelt es sich bei den vorhandenen Wohnstraßen um öffentliche Straßen, 
deren Nutzung nicht auf einen bestimmten Personenkreis beschränkt ist. 

  v. 
Das Vorhaben bedeutet einen Verlust von Naherholungsflächen für 
die Oststeinbeker Bevölkerung. 

 
Die landwirtschaftlichen Flächen werden überplant. Die für die Naherholung wichtigen 
Wegeverbindungen bleiben erhalten - wie z. B. der Redder Willinghusener Weg oder 
werden neu angelegt – wie eine neue Wegeverbindung vom Hamburger Kamp zum 
Barsbütteler Weg. Diese Wege können einerseits für die „kleine Runde“ und anderer-
seits als kurze Verbindung in die Feldmark genutzt werden. 

  vi. 
Darüber hinaus läge ein Verlust von Lebensräumen für die in den 
Knicks beheimateten Tier- und Pflanzenarten vor - insbesondere für 
die derzeit noch in den Knicks lebenden, seltenen Fledermäuse. 

 
Im Umweltbericht werden die Auswirkungen der Planung auf die Umwelt beschrieben 
und bewertet. Der Lebensraumverlust wurde als erhebliche Beeinträchtigung bewertet, 
die einen Teilausgleich innerhalb des Plangebietes erfährt. Die darüber hinaus erfor-
derliche Kompensation wird außergebietlich umgesetzt. 

Hinsichtlich der Fledermäuse wurde eine Bestandsaufnahme mit dem Ziel der Quar-
tiersuche durchgeführt. Die Kartierung hat ergeben, dass das Plangebiet von drei Fle-
dermausarten (alle nicht gefährdet, eine Art mit Vorwarnstufe gemäß der Roten Liste 
der Säugetiere in Schleswig-Holstein) als Jagdgebiet genutzt wird. Quartiere wurden 
nicht gefunden, einzelne Bäume bieten bestenfalls Potentiale für Einzeltiere. Die Quali-
tät der Knicks als Lebensraum für Fledermäuse bleibt – nicht zuletzt durch die natur-
nahe Gestaltung der Grünflächen und die Neuanlage von Knicks erhalten. 
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 Fortsetzung B 10 Der vorgelegte Umweltbericht ist unzureichend. Aussagen zum Be-

stand an geschützten Tierarten sind dort lediglich als Mutmaßungen 
anhand der vorgefundenen Biotoptypen getroffen worden. Konkrete 
Untersuchungen des Bestands wurden nicht durchgeführt. Den ho-
hen Anforderungen an die Ermittlung und Gewichtung der Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege (vgl. VGH Mannheim 
Urt. v. 13.02.08 Az. 3 S 2282/06; zitiert nach beck-online Beck RS 
2008 34474) trägt der vorliegende Umweltbericht in keiner Weise 
Rechnung. Es fehlt bereits an der zu leistenden Ermittlungsarbeit. 

Die Aussagen zum Bestand an geschützten Tierarten sind keine Mutmaßungen, son-
dern die Ableitung des Lebensraumpotentials anhand der vorgefundenen Biotoptypen. 
Es handelt sich dabei um ein sog. „worst case-szenario“, das von der Annahme aus-
geht, dass die Tierarten, die vorkommen könnten, auch vorkommen. Darauf aufbauend 
werden die Auswirkungen der Planung auf diese potentiell vorkommenden Tierarten 
hinsichtlich ihrer artenschutzrechtlichen Bedeutung untersucht.  

Die „worst case-Betrachtung“ ist in der Rechtsprechung grundsätzlich anerkannt (s. 
BVerwG, B. v. 13.03.2008). Zusätzlich wurde hinsichtlich der Fledermäuse eine Kartie-
rung der potentiellen Quartiere durchgeführt (s. o.) 

Der Umweltbericht bereitet die Abwägung über die Belange von Natur und Landschaft 
hinreichend auf. Die spezielle Artenschutzprüfung legt dar, dass der Planung arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände nicht entgegen stehen bzw. die Ausnahmevor-
aussetzungen gegeben sind. 

  vii. 
Das Vorhaben entspricht nicht einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung i.S.d. § 1 Abs.5 BauGB. Im gesamten Gemeindegebiet 
ist kein Gebäude vorhanden, das von seiner Baumasse auch nur an-
satzweise an die Baumasse auch nur eines der beiden vorgesehe-
nen Bürokomplexe heranreicht. Mit der Zulassung des Vorhabens 
würde die Gemeinde ihrer in § 1 Abs. 5 S. 2 BauGB statuierten Ver-
antwortung für den baukulturellen Erhalt und die Entwicklung der 
städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes nicht 
gerecht. 

 
Innerhalb des nördlich bestehenden Gewerbegebietes Meessen, das ebenfalls im Ge-
meindegebiet liegt, sind bereits Gebäude vergleichbaren Ausmaßes vorhanden. 

 

  2. Zum Abwägungsvorgang 

a.   Nachhaltigkeit  

§ 1 Abs. 5 S. 1 BauGB verpflichtet die Gemeinde zur Beachtung des 
Grundsatzes der Nachhaltigkeit. Darunter ist nicht etwa die Siche-
rung der Raumnutzung durch einen Mietvertrag von 10- oder 15- 
oder auch 20-jähriger Dauer zu verstehen. Vielmehr ist damit die 
langfristige Nutzung der beplanten Flächen auch im Sinne der Ver-
antwortung gegenüber künftigen Generationen angesprochen. 

 
 

Für die Gemeinde sind derzeit keine Gründe erkennbar, warum der gewählte Standort 
nicht langfristig für eine Büro- und Dienstleistungsnutzung zur Verfügung stehen sollte. 

  Die Allianz Versicherung AG, an die die Investorenfamilie Scheck die 
Gebäude zu vermieten hofft, hat bislang keinerlei Bekenntnis zum 
Standort Oststeinbek abgegeben. Auffällig war vielmehr, dass bei der 
Informationsveranstaltung kein Vertreter der Allianz Versicherung AG 
für Fragen zur Verfügung stand. 
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 Fortsetzung B 10 In den folgenden Wochen wurde die Entscheidung über die Stand-

ortwahl durch die Allianz Versicherung AG immer wieder verscho-
ben. Aus diesem Grund, wie auch aufgrund des umfangreichen 
Leerstands an Büroraum im benachbarten Bundesland Hamburg, 
sind an der Nachhaltigkeit der beabsichtigten Flächennutzung erheb-
liche Zweifel angebracht. Sollte die Allianz Versicherung AG nach 
dem Ende der Festlaufzeit ihres Mietvertrages einem etwaigen ande-
ren, attraktiven Vermieterangebot Folge leisten, stünde auf dieser - 
für die gemeindliche Entwicklung wertvollen - Fläche eine Investiti-
onsruine. 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde geht nicht davon aus, dass nach Ablauf von Mietverträgen zwangsläufig 
ein Leerstand der Immobilien folgt. 

 

 

  Die Gemeinde Oststeinbek ist Teil des Ordnungsraums Hamburg 
(Entwurf Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2009). In den 
Ordnungsräumen ist wegen der starken Nachfrage nach bebaubaren 
Flächen - und deren Knappkeit - besonderer Wert auf eine qualitativ 
hochwertige Bebauung zu legen. Dazu gehört für ein Bürogebäude 
der Bau einer Tiefgarage, da nur so eine ausreichende Anzahl von 
Stellplätzen errichtet werden kann und zugleich die Außenflächen für 
eine ansprechende Gestaltung der Flächen zur Verfügung stehen. 
Eine Tiefgarage gehört zum üblichen Ausstattungsstand eines mo-
dernen Bürogebäudes und ist damit unverzichtbare Voraussetzung 
einer Neuvermietung im Falle eines etwaigen Nutzerwechsels. 

Auch ohne den Bau einer Tiefgarage können die aufgrund der entsprechenden Fest-
setzung möglichen und nach Landesbauordnung erforderlichen Stellplätze im Bauge-
biet nachgewiesen werden.  

Die Gemeinde maßt sich nicht an, die „üblichen Ausstattungsstand eines modernen 
Bürogebäudes“ festzulegen. Dem Projektentwickler steht es frei, statt oberirdischer 
Stellplätze, den Bau einer Tiefgarage in Betracht zu ziehen. 

 

 

  Der Bau einer Tiefgarage ist auch am geplanten Standort bautech-
nisch möglich, wenn auch abdichtungstechnisch möglicherweise et-
was aufwendiger, als an anderen Standorten. Im Sinne einer hoch-
wertigen und damit eher nachhaltigen Bebauung ist der Bau einer 
Tiefgarage zwingend erforderlich. Hierdurch würden auch der Ver-
kehrslärm und der Parkplatzsuchverkehr gemindert. Soweit der In-
vestor die Errichtung einer Tiefgarage als zu teuer ablehnt, sind 
Zweifel an der Nachhaltigkeit der Grundstücksnutzung begründet. 

 

Der Bau einer Tiefgarage ist aus Emissionsgesichtspunkten nicht erforderlich. Im der 
vorliegenden schalltechnischen Bewertung wird der Nachweis einer nachbarschafts-
verträglichen Nutzung erbracht. 
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 Fortsetzung B 10 b. Umweltschutz 

§ 1 a BauGB verpflichtet die Gemeinde zum schonenden und spar-
samen Umgang mit Grund und Boden. Ferner sollen landwirtschaft-
lich genutzte Flächen nur im erforderlichen Maß umgenutzt werden. 
Diesen Grundsätzen entspricht das Vorhaben schon aufgrund der 
Dimension der zu überbauenden Flächen in keiner Weise. 

 

Die vorliegende Bauleitplanung sichert die Realisierung eines großflächigen Büro- und 
Verwaltungszentrums. In diesem Bürokomplex sollen ca. 2.000 Arbeitsplätze entste-
hen. Das Planungsziel ist in dieser Größe nicht auf einer kleinen Fläche zu realisieren. 
In dieser Größenordnung sind in der Gemeinde Oststeinbek keine Möglichkeiten der 
Wiedernutzbarmachung, Nachverdichtung oder Innenentwicklung – wie vom BauGB 
zur flächensparenden Bebauung vorgeschlagen – vorhanden. Das Baugesetzbuch 
schließt großflächige Planungsvorhaben nicht grundsätzlich aus. Die Gemeinde 
Oststeinbek legt schlüssig dar, dass für die Realisierung dieses Vorhabens keine an-
deren geeigneten Standorte vorhanden sind.  

Die Planung liegt im räumlichen Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet Meessen; im 
Weiteren sind als Siedlungsteile die Wohngebiete beiderseits des Barsbütteler Weges 
vorhanden. Das geplante Wohngebiet fügt sich in die Wohngebiete Hamburger Kamp 
und Querweg ein. Insofern werden zwar bislang unbebaute Bereiche überplant, die 
Planung fügt sich jedoch in den Siedlungszusammenhang ein. 

  II. Zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 37 der G emeinde 
Oststeinbek 

 

  Planungsdetails  

  a. 
Da es sich in der Sache um eine Planung für ein konkretes Bauvor-
haben handelt, sollte ein vorhabensbezogener Bebauungsplan auf-
gestellt werden. Auf diese Weise könnte die Rückabwicklung der 
Planungen gesichert werden, falls die Allianz Versicherung AG sich 
für einen anderen Standort entscheiden sollte. 

 
Die Anregung wird nicht berücksichtigt . Die Gemeinde ist frei in der Wahl, ob sie 
zur planungsrechtlichen Absicherung einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan oder 
einen Angebotsbebauungsplan aufstellt. 

Rechtliche Schranken bestehen dort, wo eine Vorschrift gänzlich ungeeignet ist, den 
mit der Rechtsnorm verfolgten Zweck zu erreichen. Dieser allgemeine Gestaltungs-
spielraum des Normgebers besteht grundsätzlich auch bei der Bauleitplanung, da Be-
bauungspläne als Satzung erlassen werden.  

  b. 
Es wird angeregt, im Plangebiet anstelle abweichender Bauweise 
i.S.d. § 22 Abs. 4 BauNVO stattdessen offene Bauweise i.S.d. § 22 
Abs.2 festzusetzen. Hierdurch könnten die gravierenden optischen 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes gemindert werden. 

 
Die abweichende Bauweise wird im Bebauungsplanentwurf festgehalten, da diese er-
forderlich ist, um das geplante Vorhaben auf der vorhandenen Fläche realisieren zu 
können. Generell entspricht eine offene Bauwiese bei Bauvorhaben im Dienstleistung 
und Bürosektor i.d.R. nicht der erforderlichen Gebäudekonfiguration. 

  c. 
Die einzuhaltende Geschossflächenzahl und die Baumassenzahl 
sollten festgesetzt werden und dabei keinesfalls eine Überschreitung 
der Obergrenzen aus § 17 BauNVO zugelassen werden. 

 
Die Anregung wird berücksichtigt . Die festgesetzte Grundflächenzahl in den Son-
dergebieten darf nicht überschritten werden. Die Grundflächenzahl im Allgemeinen 
Wohngebiet darf für die in § 19 Abs. 4 BauNVO genannten Anlagen um 50% über-
schritten werden.  
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 Fortsetzung B 10 d. 

Es wird angeregt, den Bau einer Tiefgarage vorzuschreiben und auf 
diese Weise einen verbreiterten Grünzug zu ermöglichen. 

 
Der Bau einer Tiefgarage wird nicht festgesetzt. Diese ist auf Grund der vorliegenden 
Gutachten aus Sicht der Gemeinde nicht erforderlich. 

Im Plangebiet werden zudem ausreichend Flächen für den zu erwartenden ruhenden 
Verkehr vorgehalten.  

  e. 
Zum Schutz der Landschaft wird eine Begrenzung der Anzahl der 
Vollgeschosse auf maximal 3 Vollgeschosse für das nördliche Ge-
bäude vorgeschlagen. 

 
Die Anregung wird nicht berücksichtigt . Von der viergeschossigen Bebauung sind 
keine negativen Auswirkungen auf die benachbarten Nutzungen zu erwarten. Durch 
Abstufung der Bebauung nach Süden ist auch eine Verträglichkeit gegenüber der vor-
handenen Wohnbebauung gewährleistet. 

Die Gemeinde gibt den Belangen der Siedlungsentwicklung den Vorzug vor den Be-
langen des Landschaftserhalts. Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes  werden 
im Umweltbericht beschrieben und bewertet. Neben Maßnahmen zur Verringerung der 
Beeinträchtigung wie die randlichen Gehölzpflanzungen wird ein außergebietlicher 
Ausgleich durchgeführt. 

  f. 
Die Bäume beiderseits - auch nördlich - des Willinghusener Wegs 
sollten als zu erhaltende Bäume kartiert und festgesetzt werden. Dort 
befinden sich zahlreiche, das Landschaftsbild prägende Bäume (ins-
besondere alte Eichen), von denen - möglicherweise im Vorgriff auf 
den beabsichtigten Bau der Erschließungsstraße - bereits 5 Bäume 
kürzlich gefällt wurden. 

 
Der Anregung wird nicht gefolgt . Der Knick südlich des Willinghusener Weges wur-
de hinsichtlich des Wallkörpers und der Einzelbäume eingemessen. Das Aufmaß ist er-
forderlich, um hinsichtlich der Anordnung der Stellflächen eine den Erhalt des Knicks 
gewährleistende Planung zu erstellen. Zudem war die Lage des Durchbruchs für die 
Erschließung dergestalt festzulegen, dass die Beeinträchtigungen des Knicks minimiert 
werden. Für den Knick nördlich des Willinghusener Weges ergibt sich dies Erfordernis 
nur in den westlichen und östlichen Randbereichen (zum Barsbütteler Weg hin und 
zum Willinghusener Weg – Erschließungsstraße hin). Die Strecke dazwischen wird er-
halten (Festsetzung als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft), so dass die Festsetzung von Einzelbäu-
men hier keinen darüber hinaus gehenden Schutz bewirkt. 

  g. 
Es wird vorgeschlagen, den Randstreifen im Süden und im Osten 
des Plangebietes als Streuobstwiese anzulegen. Die weitergehend 
erforderlichen Kompensationsflächen zum Ausgleich von Umweltbe-
einträchtigungen sollten auf Oststeinbeker Gemeindegebiet liegen. 

 
Die Anregung bezüglich der Gestaltung wird zur Kenn tnis genommen  und bei der 
Ausführungsplanung berücksichtigt.  

Die Gemeinde Oststeinbek wünscht einen eingriffsnahen Ausgleich. Da im Gemeinde-
gebiet nur Flächen zur Verfügung stehen, die entweder eine ungünstige Lage oder ein 
zu geringes Aufwertungspotential aufweisen, wird die Kompensation über die Stiftung 
Naturschutz – Flächenagentur – im Flächenpool Trenthorst durchgeführt. 
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 Fortsetzung B 10 h. 

In dem ausgelegten Planentwurf ist die Versickerung von Regen-
wasser im südlichen und östlichen Bereich des Plangebiets vorgese-
hen. Dabei soll das gesammelte Regenwasser zentral an der Süd-
Ost-Ecke eingeleitet werden. Es steht zu befürchten, dass diese Art 
der Regenwasserversickerung zu Kellerdurchfeuchtungen in den 
Straßen Breedenweg und Smaalkoppel sowie nördlicher Barsbütteler 
Weg führen wird. Die Gemeinde wird deshalb aufgefordert, den In-
vestor durch städtebaulichen Vertrag zu verpflichten, die Feuchtig-
keitsstände der Kellerräume aller Gebäude beiderseits der Straßen 
Breedenweg und Smaalkoppel sowie nördlicher Barsbütteler Weg 
und Querweg durch einen Bausachverständigen aufnehmen zu las-
sen und den Eigentümern der entsprechenden Grundstücke jeweils 
ein Exemplar des ihr Haus betreffenden Gutachtens kostenfrei zu 
überlassen. Wir regen nachdrücklich an, keine Versickerung im süd-
lichen und nördlichen Plangebiet zuzulassen. 

 

In der privaten Grünfläche westlich des Barsbütteler Weges ist u.a. die Anlage von 
Gräben und Rückhaltegewässern und von Pflanzmaßnahmen zulässig. Eine Versicke-
rung wird auf Grund der Bodenverhältnisse nicht möglich sein. 

In der privaten Grünfläche östlich des Barsbütteler Weges ist die Anlage eines Versi-
ckerungsbereiches zur Sicherstellung der Oberflächenentwässerung zulässig. Hier be-
steht der Untergrund aus versickerungsfähigen Sanden. Eine Gefährdung der genann-
ten Grundstücke im Bereich Breedenweg ist hierdurch nicht zu befürchten.  

Im Bebauungsplanverfahren wird durch das vorliegende Gutachten die Machbarkeit 
der Oberflächenentwässerung nachgewiesen. Im Rahmen der nachfolgenden Ausfüh-
rungsplanung werden weitere Details festgelegt. Im nachfolgenden wasserrechtlichen 
Verfahren wird sicher gestellt, dass die angrenzenden Grundstücke durch die geplan-
ten Entwässerungsmaßnahmen nicht in unzulässiger Weise beeinträchtigt werden. 

  Ausweislich der Stellungnahme des Zweckverbands Südstormarn v. 
6.5.2009 gerät die Gemeinde Oststeinbek bei einer Realisierung des 
Vorhabens an die Grenzen ihrer abwassertechnisch vorgesehenen 
Entwicklungsmöglichkeit und es steht zu befürchten, dass die bereits 
angeschlossenen Bürger durch Überlastungen des bestehenden 
Netzes geschädigt werden könnten (Rückstau von Abwasser in den 
Kellerräumen der umgebenden Straßen). Beide Befürchtungen äu-
ßerte der Zweckverband unter Zugrundelegung der zunächst ge-
nannten Zahl von 1000 bis 1400 Mitarbeitern. Da inzwischen von bis 
zu 2000 Mitarbeitern und 0,8 Besuchern pro Mitarbeiter die Rede ist, 
kann das Vorhaben ohne Ausbau des Abwassernetzes nicht reali-
siert werden. Die entsprechenden Kosten sollten dem Investor durch 
städtebaulichen Vertrag auferlegt werden. Unter dem Gesichtspunkt 
der Nachhaltigkeit ist darüber hinaus zu bedenken, dass die Ge-
meinde nicht zugunsten eines einzelnen Projekts ihre abwassertech-
nischen Möglichkeiten bis zum Äußersten ausschöpfen sollte. 

Die Ableitung des Schmutzwassers ist Bestandteil eines Fachbeitrages zum Thema 
Schmutzwasserkontingentierung der Gemeinde Oststeinbek. Hierbei wird eine Unter-
suchung der weiteren Vorflut vom Zweckverband Südstormarn gefordert und in der 
weiteren Planung erfolgen. Ein Rückstau von Abwasser in unterhalb der Rückstauebe-
ne gelegene Räume obliegt ungeachtet des vorliegenden Vorhabens in der Verantwor-
tung des Eigentümers. 

Bei ordnungsgemäß eingebauter Rückstaueinrichtung in den Abwasseranlagen ist 
durch das Vorhaben keine Verschlechterung des heutigen Zustandes zu erwarten. 

  III. Fazit 

In Zusammenfassung der vorstehenden Bedenken und Anregungen 
werden die Gemeindevertreter aufgefordert, von den zur Stellung-
nahme ausgelegten Planentwürfen aus Verantwortung für die Zu-
kunft unserer Gemeinde Abstand zu nehmen. 

 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt . Das Bebauungsplanverfahren wird fortge-
setzt. 
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B 11 Smaalkoppel 17 

20. August 2009 
Gegen die obige Aufstellung und die geplante Änderung erhob ich 
am 12.05.2009 Einspruch. 

Begründung: 

Die geplante Größe des Gebäudes ist mir zu groß und für die Ge-
meinde Oststeinbek nicht passend. 

Seitdem habe ich nichts mehr von Ihnen gehört. Bedeutet das, dass 
die Gemeindeverwaltung dem Einspruch stattgegeben hat? Dieses 
Mal hätte ich gern eine Antwort. 

Einspruch vom 12. Mai 2009: 

Gegen die obigen Aufstellung und die geplante Änderung erhebe ich 
hiermit Einspruch. 

Begründung: 
Die geplante Größe des Gebäudes ist mir zu groß und für die Ge-
meinde Oststeinbek nicht passend. Außerdem erscheint mir die Ver-
kehrsanbindung nicht ausreichend durchgeplant. 

Antwort der Gemeinde Oststeinbek vom 21. August 2009 (per Einwurf in den Briefkas-
ten des Einwenders): 

Ihr Schreiben vom 12.05.2009 hatte ich als Anregung zur Vorbereitung der Planent-
würfe zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) verstanden. 

Mit Ihrer Anregung hat sich vorbereitend der Bau- und Umweltausschuss der Gemein-
devertretung Oststeinbek in seiner Sitzung am 15.06.2009 befasst sowie danach die 
Gemeindevertretung Oststeinbek in ihrer Sitzung am 29.06.2009. Die Einzelheiten er-
geben sich aus der beigefügten Anlage. 

Die Gemeindevertretung Oststeinbek hat in der gleichen Sitzung die oben genannten 
Pläne im Entwurf beschlossen und zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
bestimmt. Die öffentliche Auslegung in der Zeit vom 21.07.2009 bis 21.08.2009 wurde 
in der Bergedorfer Zeitung am 10.07.2009 bekannt gemacht. Die Unterlagen können 
parallel dazu auch im Internet unter www.oststeinbek.de/Aktuelles/VerwaltungAktuell 
eingesehen werden. 

Ihr Schreiben vom 20.08.2009 sehe ich als erneute Anregung im Rahmen der öffentli-
chen Auslegung vom 21.07.2009 bis 21.08.2009 an. 

   Anlage zum Schreiben der Gemeinde Abwägung des Einspruches vom 12. Mai 2009: 
Mit der geplanten Ansiedlung eines großen Unternehmens dieser Art sind natürlicher-
weise auch bauliche Großstrukturen verbunden. Durch eine Abstufung der zulässigen 
Geschossigkeit zur südlich angrenzenden Wohnbebauung und die Abstandssicherung 
mittels des Grünzuges werden keine unzumutbaren bzw. unzulässigen städtebaulichen 
Strukturen geschaffen. 

   Zur Prüfung einer verträglichen Abwicklung des Verkehrs liegt eine Verkehrstechni-
sche Untersuchung vor. An der Anbindung des Plangebietes an den Willinghusener 
Weg ist eine Linksabbiege- sowie Linkseinbiegespur zu schaffen. Für den 1. Bauab-
schnitt ist der Anbindungspunkt ohne Signalanlage ausreichend leistungsfähig. Bei 
Realisierung aller gemäß Bebauungsplan möglichen Nutzungen ist der Anbindungs-
punkt zu signalisieren. Der bereits im Bestand signalisierte Knotenpunkt Willinghuse-
ner Weg/Möllner Landstraße/Oststeinbeker Weg/Glinder Straße ist mit geringfügigen 
Modifizierungen der vorhandenen/Signalschaltungen in der Lage, die künftig in den 
maßgebenden Hauptverkehrszeiten zu erwartenden Verkehrsbelastungen leistungsge-
recht abzuwickeln 

   Nach erneuter Prüfung der vorgetragenen Anregung kommt die Gemeinde zu dem 
gleichen Abwägungsergebnis. 

 

Mit der geplanten Ansiedlung eines großen Unternehmens dieser Art sind natürlicher-
weise auch bauliche Großstrukturen verbunden. Durch eine Abstufung der zulässigen 
Geschossigkeit zur südlich angrenzenden Wohnbebauung und die Abstandssicherung 
mittels des Grünzuges werden keine unzumutbaren bzw. unzulässigen städtebaulichen 
Strukturen geschaffen. 
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 Fortsetzung B 11  Zur Prüfung einer verträglichen Abwicklung des Verkehrs liegt eine Verkehrstechni-

sche Untersuchung vor. An der Anbindung des Plangebietes an den Wiliinghusener 
Weg ist eine Linksabbiege- sowie Linkseinbiegespur zu schaffen. Für den 1. Bauab-
schnitt ist der Anbindungspunkt ohne Signalanlage ausreichend leistungsfähig. Bei 
Realisierung aller gemäß Bebauungsplan möglichen Nutzungen ist der Anbindungs-
punkt zu signalisieren. Der bereits im Bestand signalisierte Knotenpunkt Wiliinghuse-
ner Weg/Möllner Landstraße/Oststeinbeker Weg/Glinder Straße ist mit geringfügigen 
Modifizierungen der vorhandenen/Signalschaltungen in der Lage, die künftig in den 
maßgebenden Hauptverkehrszeiten zu erwartenden Verkehrsbelastunqen leistungsge-
recht abzuwickeln 

 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

 
 


